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 3 Abs. 2 BauGB

teiligung  † 4 Abs. 2 BauGB

chlie•ender Beschluss

  † 6 BauGB
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ienabgrenzung)
bauten Ortslage
bauung ‡Kirchenstra•eˆ
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1. Planungserfordernis

Die Gemeinde Kiebitzreihe
nes und durch die Aufstell
mischt genutzten und teilwe
vorhandener Bebauung im
der bebauten Ortslage der 
gem. Entwurfsbeschluss ist
rechtlich einer Realisierung
chennutzungsplanung eine

Zur Ausweisung eines Allg
f€r die Realisierung einer 
hierzu erforderlich werden
(Wohnwegerschlie•ung) ei
Erhalt der Ortsrandeingr€n
die einerseits dem bauplan
reich zuzuordnen sind, sind
lich geordneten Entwicklun

Die Verkehrsanbindung erf
nen Fl‚chen des Planbere
fahrzeuge dimensioniert).

Auf vorhandene Ver- und E
des Planbereiches ist und
R€cksicht genommen.

Die angestrebte Planung 
zungsplanung der Gemein
dort einschlie•lich der ‡Inn
Zudem liegt das Plangebie
‡Entwicklungsgebotsˆ nach
planes Nr. 13 eine 12. ƒnd
rallelverfahren durchgef€hr
aus dem Landschaftsschut

Ziel der Gemeinde Kiebitzr
den Fl‚chennutzungsplane
region Elmshornˆ und des 
Rahmen des Bebauungsp
Nachbargemeinden und B
b‚nden gem‚• † 2 Abs. 2 
begleitenden Fachplanunge
integrierten Fl‚chen mit die
ten.

Um den gemeindlichen Pla
abgestimmte Gesamtplanu
werden zu k„nnen, wurde
‡Landschaftsplanerischen 
Umweltberichtes und die E
ten zum Arten- und Bodensch
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he verfolgt das Ziel, durch eine ƒnderung des 
ellung eines Bebauungsplanes eine Wohnbeb
lweise auch landwirtschaftlich genutzten Fl‚ch
im Bereich ‡Schulstra•e / Kirchenstra•eˆ am
er Gemeinde Kiebitzreihe (vgl. Abb. 1 unten a
ist gestrichelt dargestellt) planerisch vorzube

ng zuzuf€hren. Die Plangebietsfl‚che weist a
e Gr„•e von ca. 0,72 ha auf.

llgemeinen Wohngebietes (WA) und zur Erlan
r Einfamilien- und auch teilweisen Doppelha
enden „ffentlichen und teilweise auch priv
einschlie•lich der Ma•nahmen zum Orts- un
€nung) und zur Oberfl‚chenentw‚sserung ins
lanungsrechtlichen Innenbereich und in Teilen

sind f€r den Plangeltungsbereich zur Sicherste
ng nach † 1 Abs. 3 BauGB die o. g. Bauleitpla

rfolgt einerseits €ber Einzelzufahrten und f€r d
reiches mittels einer Stichstra•e mit Wende

.

 Entsorgungseinrichtungen und Leitungen inn
nd wird mit dem st‚dtebaulichen Konzept / E

g entspricht nicht den Darstellungen der g
inde Kiebitzreihe (vgl. Abb. 10 auf Seite 25
nnenbereichsfl‚chenˆ als Fl‚che f€r die Land
biet im Landschaftsschutzgebiet ‡K„nigsmoor
ch † 8 Abs. 2 BauGB ist daher f€r den Planbe
nderung des Fl‚chennutzungsplanes erforderl
hrt. Zugleich ist die Beantragung auf Entlassu
utz zu beantragen.

tzreihe ist es somit, ausgehend von den Darst
nes einschlie•lich deren genehmigten ƒnderun
s festgestellten Landschaftsplanes sowie der

splanes zuvor schriftlich durchgef€hrten Bete
 Beh„rden, der Planungstr‚ger und anerkan
 2 und † 4 Abs. 1 BauGB und den gutachterlich
gen eine st‚dtebaulich geordnete Entwicklung
ieser ƒnderung des Fl‚chennutzungsplanes p

lanungsanforderungen an eine fachplanungs€
nung f€r das geplante Wohnquartier ‡Schulst
de zusammen mit der Bebauungsplanung d
 Fachbeitragesˆ als integrierter Bestandteil 
 Erschlie•ungs- und Entw‚sserungsplanung 
nschutz in Auftrag gegeben und erstellt.
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es Fl‚chennutzungspla-
ebauung auf heute ge-

chen im direkten Umfeld
m s€dwestlichen Rand
 auf Seite 8, Plangebiet
bereiten und planungs-
auf der Ebene der Fl‚-

angung von Baurechten
lhausbebauung mit den
ivaten Verkehrsfl‚chen
und Landschaftsbild (=
insgesamt auf Fl‚chen,
en auch dem Au•enbe-

stellung einer st‚dtebau-
lanungen aufzustellen.

r die r€ckw‚rtig gelege-
eplatzanlage (f€r M€ll-

nnerhalb und au•erhalb
/ Erschlie•ungsplanung

geltenden Fl‚chennut-
5). Der Planbereich ist

ndwirtschaft dargestellt.
orˆ. Zur Einhaltung des
ereich des Bebauungs-
rlich. Diese wird im Pa-

ssung des Planbereiches

rstellungen des gelten-
rungen, der SUK ‡Stadt-
er Ergebnisse eines im
teiligungsverfahren der
annten Naturschutzver-
rlichen Ergebnissen der
ng dieser st‚dtebaulich

s planerisch vorzuberei-

s€bergreifend inhaltlich
lstra•e 33-35ˆ gerecht
 die Erarbeitung eines
il des zu erarbeitenden
g sowie Sondergutach-
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Somit werden gleich zu Be
fen, um im Sinne einer int
meinsam erarbeiten zu k„n
biet und seine Umgebung b

Die von der Gemeindevert
sung beschlossene 12. ƒn
relevanten Inhalte der beg
lung befindlichen Bebauun
bewerteten Belange des U
einschlie•lich der durch
bauungsplan Nr. 13 durchg
Abs. 2 BauGB i. V. m. † 13
teiligung nach † 3 Abs. 1 B
Planungstr‚ger aus der Be
lich der abschlie•enden la
sprechend der gemeindlich

Die Begr€ndung mit Umwe
daktionell angepasst

2. Allgemeine Rechtsgrundl

Das Baugesetzbuch (BauG
wicklung in den St•dten un
vom 11.Juni 2013, verpflich
es f€r die st‚dtebauliche 
BauGB`14 €soll die st•dteb
wicklung erfolgen‚ . Die Au
tungstechnischer Selbstver

Die Bauleitpl‚ne sollen ent
tige st‚dtebauliche Entwick
gerechte Bodennutzung ge

Der Fl‚chennutzungsplan 
aufgrund ver‚nderter Planu
fahren neue st‚dtebauliche
nes (bzw. ƒnderungen) sin

2.1 Beteiligung von Kindern u

Seit dem 01.04.2003 ist de
getreten. Dies bedeutet, da
sen von Kindern und Jugen
sen. Die Gemeinden m€sse
Interessen der Kinder und Ju

Da sich die (z. T. abstrakte
dingt auf Kinder und Jugen
teiligungen, die sich auf kon
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Beginn der st‚dtebaulichen Planung die Vorau
integrierten Bauleitplanung ein st‚dtebauliche
„nnen, das in inhaltlicher Abstimmung aufeina
 betreffenden Belange ber€cksichtigen wird.

vertretung am 24.01.2017 beratene und in der
nderung des Fl‚chennutzungsplanes beinhal
gleitenden Fach- und Sondergutachten zu de

ungsplan Nr. 13 (siehe Quellenverzeichnis) un
 Umweltschutzes im Rahmen der Umweltpr€fu

die Gemeindevertretung bewerteten Erge
hgef€hrten ‡fr€hzeitigen Beh„rden- und Tr‚ge
3a BauGB und in Verbindung mit der fr€hzeiti

 BauGB sowie die Stellungnahmen der Beh„rd
eh„rden- und Tr‚gerbeteiligung nach † 4 Abs.
landesplanerische Stellungnahme mit Erlass 

chen Gesamtabw‚gung zum Abschlie•enden 

weltbericht wurden entsprechend der gemeind

dlagen

uGB), u. a. erg‚nzt durch das €Gesetz zur St
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung 
lichtet die Gemeinden, Bauleitpl‚ne aufzustelle
e Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
tebauliche Entwicklung vorrangig durch Maƒn
Aufstellung von Bauleitpl‚nen liegt dabei als 
erwaltung in eigener Verantwortung bei der Ge

ntsprechend dem vorangestellten Planungsgru
icklung und u. a. eine dem Wohl der Allgemein
gew‚hrleisten.

n hat sich auf das ganze Gemeindegebiet zu
nungsziele der Gemeinde in Teilbereichen dur

che Ziele vorbereiten. Aus den Vorgaben des 
ind die Bebauungspl‚ne zu entwickeln.

n und Jugendlichen

der † 47 f GO ‡Beteiligung von Kindern und Ju
dass die Gemeinden bei Planungen und Vorh
endlichen ber€hren, diese in angemessener W
ssen daher besondere Verfahren entwickeln, 
d Jugendlichen deutlich zu machen.

kten) Instrumente und Strukturen der Welt der 
endliche €bertragen lassen, sind insbesondere
onkrete Vorhaben erstrecken, sinnvoll.

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �1�0 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

raussetzungen geschaf-
es Gesamtkonzept ge-

inander die das Plange-
.

er endg€ltigen Planfas-
altet die bodenrechtlich
dem parallel in Aufstel-
und die ermittelten und

€fung (siehe Kapitel 7ff)
ebnisse der zum Be-
erbeteiligungˆ nach † 4
itigen ‰ffentlichkeitsbe-
rden und der sonstigen

bs. 2 BauGB einschlie•-
ss vom 09.11.2016 ent-
n Beschluss.

indlichen Abw‚gung re-

 St•rkung der Innenent-
ng des St•dtebaurechts‚

llen, sobald und soweit
st. Gem‚• † 1 Abs. 5
ƒnahmen der Innenent-
ls Verpflichtung verwal-
Gemeinde.

grundsatz eine nachhal-
einheit dienende sozial-

zu erstrecken und kann
urch ein ƒnderungsver-

es Fl‚chennutzungspla-

d Jugendlichenˆ in Kraft
rhaben, die die Interes-
r Weise beteiligen m€s-
, die geeignet sind, die

er Erwachsenen nur be-
re projektbezogene Be-
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Typische F‚lle der Beteilig
Kinder und Jugendliche, w
einrichtungen, Jugendbege

Die Beteiligung hat auch b
sen von Kindern und Jugen
ben beziehen. Diese Offen
folgen:

ð§ im Zuge der Unterrichtu

ð§ im Zusammenhang mit 

ð§ in den entsprechenden 

ð§ bei Bebauungspl‚nen in

ð§ allgemein als Ver„ffentl

Aufgrund der Planungssitu
wohnbaulichen Arrondierun
chen mit einer Einfamilien-
der Gemeinde Kiebitzreihe
ungsebenen der Bebauung
schritte nach dem BauGB
rekt oder unmittelbar betrof

Im Rahmen des Planaufst
diese Bev„lkerungsgruppe 

3. R•umliche Abgrenzung d

Der r‚umliche ƒnderungsb
s€dlich der Schulst
„stlich der Bebauu
westlich der Bebauu

Kirchenstra
n„rdlich der offenen

Abb. 2a
Abgrenzung des ‚nderungsb
12. ‚nderung des Fl•chenn
(lt. Entwurfsbeschluss vom 21.09
unver‚ndert zum Abschlie•endem
vom 24.01.2017)
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ligung sind die Errichtung oder die ƒnderung 
 wie z. B. Kinderspielpl‚tze, Kindertagesst‚tte
gegnungsst‚tten, Schulen.

 bei entsprechenden Bauleitplanungen zu erf
endlichen betroffen sind und sich auf konkrete
enlegungs- und Dokumentationspflicht kann i

ð§ tung der Einwohnerrinnen und Einwohner nach

ð§ it den Beschlussvorlagen f€r die Gemeindever

ð§ n Fachaussch€ssen,

ð§  in deren Begr€ndungen oder

ð§ ntlichungen im Rahmen der orts€blichen Beka

ituation, die gekennzeichnet ist durch die Pla
ung der Ortslage im Zuge der Umnutzung ge
n- und teilweise auch Doppelhausbebauung 

ihe eine Beteiligung von Kindern und Jugend
ngs- und Fl‚chennutzungsplanung €ber das M
B nicht angezeigt, da Belange dieser Bev„lke
offen waren.

fstellungsverfahrens haben sich keine Hinwe
e st‚rker in das Plan-Vorhaben einzubinden g

 des ‚nderungsbereiches

sbereich (vgl. nachfolgende Abb. 2a ) befindet si
lstra•e (K 34),
uung Schulstra•e Nr. 39,
uung Schulstra•e Nr. 31 und r€ckw‚rtiger Gru

stra•e,
en Landschaft,

sbereich es der
nutzungsplanes
09.2016 und
em Beschluss
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g von Einrichtungen f€r
tten, Bolzpl‚tze, Sport-

rfolgen, sofern Interes-
ete Projekte und Vorha-
 in vielf‚ltiger Form er-

ð§ ach † 16a GO,

ð§ ertretung

ð§

ð§

ð§ anntmachung.

lanung einer kleineren
gemischt genutzter Fl‚-
g war nach Auffassung
ndlichen auf den Plan-
s Ma• der Beteiligungs-
kerungsgruppe nicht di-

eise ergeben, wonach
gewesen w‚re.

t sich:

rundst€cksfl‚chen
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Der r‚umliche Plangeltung
mittlung (mit Planungsstand vo
davon

ca. 7.260 mŠ Wohnb
einschli

4. Planungsvorgaben

Die Gemeinde Kiebitzreihe
planes auf den Ergebnisse
einschlie•lich der genehmi
nes sowie der SUK Stadtre
der baulichen Nutzung, bez

4.1 Ziele der Raumordnung u

Gem‚• † 1 Abs. 4 BauGB 
an die Ziele der Raumordn
planung unterliegen nicht d

Die Ziele, Grunds‚tze und 
am 04.10.2010 in Kraft ge
13. Juli 2010 (LEP 2010, A
ungsraum IV ‡altˆ (Reg.-Pla

Die Gemeinde Kiebitzreihe
f€r die Stadtregion Elmsho
gegen den Ausf€hrungen d
Sitzungen des Arbeitsaussch
(vgl. nachfolgende Protoko
den benannten Sitzungen).
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gsbereich umfasst auf Grundlage einer €bersc
vom 29.11.2016 - Plan Nr. 2.0) eine Fl‚che von in

nbaufl‚che (W)
hlie•lich Erschlie•ung und Ortsrandeingr€nung

e baut mit der Aufstellung der 12. ƒnderung d
ssen und Inhalten der rechtswirksamen Fl‚
migten ƒnderungsverfahren und des festgeste
tregion Elmshorn auf und konkretisiert mit diese
ezogen auf den Planbereich.

 und Landesplanung (ƒ 1 Abs. 4 BauGB)

B besteht f€r die Gemeinden eine so genannt
dnung und Landesplanung, d. h. Bedenken a
t der gemeindlichen Abw‚gung nach † 1 Abs. 7

d sonstigen Erfordernisse der Raumordnung e
getretenen Landesentwicklungsplan Schlesw
, Amtsblatt Schl.-H. S. 719) sowie dem Regio
lan IV).

e tr‚gt die Kooperationsvereinbarung des Sta
hornˆ (SUK) mit. Gem‚• der Kooperationsver
 der Landesplanungsbeh„rde vom 19.03.201

sschusses der SUK am 05.02.2014 und am 
kollausz€ge als Abb. 2b und Abb. 2c auf den
).
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erschl‚gigen Fl‚chener-
 insgesamt ca. 0,72 ha,

g des Fl‚chennutzungs-
l‚chennutzungsplanung
stellten Landschaftspla-
ieser Bauleitplanung Art

nte €Anpassungspflicht‚
 aus Sicht der Landes-
. 7 BauGB.

g ergeben sich aus dem
swig-Holstein 2010 vom

ionalplan f€r den Plan-

tadt-Umland-Konzeptes
ereinbarung wurde ent-
14 diese Fl‚che in den
 20.11.2014 behandelt
n Seiten 12 und 13 aus
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Seitens der SUK-Gemeinde
len keine Bedenken vorget
hierzu Abb. 9 auf Seite 23)

Mit Erlass vom 09.11.2016
ten Abstimmungen in der S
leitpl‚ne keine Ziele der Ra

5. St•dtebauliche Zielsetzun

Ausgehend von der vorang
cher Abstimmung mit den e
rischen Ma•nahmen ein E
Abb. 3 auf Seite 14), das n
plan Nr. 13 und f€r diese F
ten Zielsetzungen auf der P
sieren l‚sst:

ðØ Verringerung des Ersch
che) Verkehrssystem un
tur

ðØ Funktionale Verbindung
Anbindung an die vorha

ðØ Einf€gung aller baulich
Landschaftsbild und Be
Landschaftselemente

ðØ Versickerung des auf „
ser innerhalb des Plang
€berlauf

ðØ Erhalt des Gro•baumbe
am s€dlichen Planberei

ðØ Bereitstellung und Sich
au•erhalb des Planbere
und Ausgleichsbilanzierung)
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den wurden hierzu und gegen€ber den gemei
etragen, da der B-Plan Nr. 13 Teil der ‡Entwick
3).

6 wird seitens der Landesplanungsbeh„rde u
r SUK abschlie•end best‚tigt, dass den beide

aumordnung entgegenstehen.

ungen (ƒ 1 Abs. 3 BauGB)

ngestellten gemeindlichen Grundsatzentscheid
n erforderlich werdenden erschlie•ungstechnisc
Erschlie•ungs- und Planungskonzept entwick
nunmehr als Planungsgrundlage f€r den Ent

 Fl‚chennutzungsplan-ƒnderung dient und sich
r Planungsebene der Fl‚chennutzungsplanun

ðØ schlie•ungsaufwandes durch Ankn€pfen an das
 und Nutzung / Anschluss an die vorhandene t

ðØ ng und soziale Integration der Wohnbaugrunds
handene Ortstruktur

ðØ ichen Anlagen und der wohnbaulichen Nutzu
Beachtung der rahmengebenden und das P

ðØ f „ffentlichen und privaten Fl‚chen anfallende
ngebietes und Nutzung des seitlich vorhande

ðØ bestandes innerhalb des Planbereiches und e
reichsrand

ðØ icherung von fl‚chenhaften Ausgleichsma•n
ereiches in der erforderlich werdenden Fl‚che
g) durch Abl„sung aus einem anerkannten ‰ko
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eindlichen Planungszie-
icklungsfl‚che Iˆ ist (vgl.

 unter den vorangestell-
en gemeindlichen Bau-

eidung wurde in inhaltli-
nischen und gr€nordne-
ckelt (vgl. nachfolgende
ntwurf zum Bebauungs-
sich mit den angestreb-
ung wie folgt charakteri-

ðØ as bestehende („rtli-
 technische Infrastruk-

ðØ dst€cke mit direkter

ðØ tzung in das Orts- und
Plangebiet gliedernden

ðØ den Niederschlagswas-
enen Grabens als Not-

ðØ  eines Knickabschnittes

ðØ nahmen ausschlie•lich
engr„•e (gem‚• Eingriffs-
ko-Konto
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ðØ Minimierung des Versi
nender Umgang mit dem

ðØ Minimierung der Eingrif
halt des Gro•baumbest

Auszug aus der Ersch
(

Mit dem st‚dtebaulichen K
mendes Entwurfsprinzip d
meidbare Eingriffe in die N
vermeidbare Eingriffe so g ðð
gebot nach dem BNatSchG
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ðØ siegelungsgrades auf das unbedingt erforder
em Schutzgut Boden (Bodenschutzklausel)

ðØ riffe in das Orts- und Landschaftsbild durch F
standes und zur absoluten H„he baulicher An

Abb. 3
chlie„ungs- und Planungskonzept zum Bebauu
(BN Umwelt, Bearbeitungsstand vom 15.07.2016)

 Konzept (= Erschlie•ungs- und Planungskon
 das st‚dtebauliche und landschaftsplanerisch
 Natur und in das Orts- und Landschaftsbild zu
 gering wie m„glich zu halten ( ððVermeidung
G).
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ðØ erliche Ma• und scho-

ðØ  Festsetzungen zum Er-
nlagen

uungsplan Nr. 13

nzept) wird als bestim-
ische Ziel verfolgt, ver-
 zu unterlassen und un-

ðð ngs- und Minimierungs-
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6. Planinhalte (ƒ 5 Abs. 2 Ba

Die innerhalb des Plan‚nd
werden nach der allgemei
nachstehende Abb. 4 ).

Innerhalb dieser Wohnbauf
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7. Umweltbericht

7.1 Kurzdarstellung der Inhal
der 12. ‚nderung des Fl•

Die Gemeinde Kiebitzreihe
13 ‡Schulstra•e 33 - 35ˆ e
hang befindlichen Teilberei
anschlie•enden Teilbereich
lich geordnete Entwicklung
leitplanung zu steuern.

Dies geschieht auch im Hi
angedachte ‡Entwicklungsf
zu erschlie•en w‚re.

Im geltenden Fl‚chennutzu
rung, sind sowohl die bere
s€d„stliche Teilbereich als 
25).

Die 12. ƒnderung des Fl‚
zur Einhaltung des so gen
gesamten Geltungsbereich ðð
Teilbereich €berplant werd
f€r eine vollst‚ndige Realisi
planes Nr. 13.
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Die Gemeinde Kiebitzreihe
(W) an. Die innerhalb des 
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len - umfassen.
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lungsfl‚che Iˆ) wird von de
M€llfahrzeuge ausreichend
einer nach S€dosten fortsch
wobei dann die Wendelatz
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cke an die o. g. Stichstra•
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Das im Bereich der Woh
st€cksbezogen zur Versick
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sammelt, zur Versickerung
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Fl‚chenhafte Kompensatio
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oppelh‚user und 6 Einzelh‚user - darunter 4 

lan‚nderungsbereiches (und sp‚ter auch von
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rtschreitenden Bebauungen eine Verl‚ngerun
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tionsma•nahmen sollen au•erhalb des Plan
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Abb. 6e „stliche Grabenmuld
tem Wirtschaftsweg

r€ckw‚rtige Ansicht de
Abb. 6g und dem pr‚gen
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Abb. 6f landwirtschaftlic
an das Plangeb

 der Grundst€cksfl‚che Schulstra•e Nr. 33 mit alten
enden Gro•baumbestand an der „stlichen Plangeb

dst€cksfl‚chen
it Gro•baumbestand
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Bisheriges Verfahren:

Die Gemeindevertretung d
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Auf Grundlage des o. g. B
‡Beh„rden- und Tr‚gerbet
schutzverb‚nde nach † 4 
nach † 2 Abs. 2 BauGB sow
von den nachfolgend gena
erhalten, die nunmehr auch
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weltpr€fung:

o Landesplanerische Ste
nungsplanungsbeh„rde
- Es wird verdeutlicht,

Region Elmshorn erf
- abschlie•end wurde 

nicht entgegenstehe

o Stellungnahme des Kre
erg‚nzende Auskunft p
- Es werden Ma•gabe

geben, so dass Plan
- Es wird verdeutlicht, 
- Es werden Hinweise
- Es werden Ausf€hru
- Es werden Hinweise

ben

o Stellungnahme des Kre
25.11.2016:
- vorgefundene Boden
- im Fall von Wasserg

o Stellungnahme des Kre
vom 25.11.2016, in der 
- bei Pl‚ne der Innene
- auch bereits bebaute
- bezgl. der V„gel eine
- bezgl. der Flederm‚u
- die Bedeutung eines
- der Schutz der randl
- der Eingriffs- und Au
- die Entlassung des P

befindet
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 der Gemeinde Kiebitzreihe am 17.02.2015 de
lans Nr. 13 im sogenannten ‡beschleunigten V
nnahme, dass der Plangeltungsbereich vollst
eil (= Innenbereich) liegt.

 Beschlusses f€hrte die Gemeinde Kiebitzrei
eteiligungˆ einschlie•lich der Beteiligung de

4 Abs. 2 BauGB und die Benachrichtigung de
sowie die ‡Planungsanzeigeˆ nach † 11 Abs. 2 

annten Institutionen Stellungnahmen mit umw
ch f€r dieses ƒnderungsverfahren zur Fl‚chen

die Bestimmung des Umfangs und Detaillieru

tellungnahme des Ministerpr‚sidenten, Staa
de, vom 19.03.2015 und abschlie•end vom 09
t, dass eine Abstimmung mit der Stadt-Umlan

erforderlich ist
e best‚tigt, dass Ziel der Raumordnung der ge
en

reises Steinburg €Kreisbauamt / Bauaufsicht‚
per Mail vom 11.01.2016 sowie vom 21.11.20

ben zur Abgrenzung des Innenbereichs vom A
ngebiet und / oder Planungsinstrument zu pr€
t, dass ansonsten keine Bedenken gegen die 

se gegeben zu einzelnen Festsetzungen des B
rungen zu den Anforderungen an den Stra•en
se zu den Erfordernissen des verkehrsberuhigt

reises Steinburg €Untere Wasserbeh„rde‚ vom

enkontaminationen  sind zu bearbeiten / zu en
rgef‚hrdungen ist die Wasserbeh„rde zu inform

reises Steinburg €Untere Naturschutzbeh„rde‚
er verdeutlich wird, dass:
nentwicklung Schutzgebiete und der Artenschu
ute B„den zu beschreiben und zu bewerten sin
ine Potenzialabsch‚tzung f€r auseichend erach
‚use eine Kartierung erfolgen soll und
es Teichs f€r Amphibien zu pr€fen ist
dlichen Gro•b‚ume begr€•t wird,
usgleichsbilanzierung zugestimmt wird,

s Plangebiets aus dem LSD beantragt und in d
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den Beschluss zur Auf-
 Verfahrenˆ nach † 13a

lst‚ndig des im Zusam-

eihe das Verfahren zur
er anerkannten Natur-
der Nachbargemeinden
2 LaplaG durch und hat
weltrelevanten Inhalten
ennutzungsplanung ge-
rungsumfangs zur Um-

aatskanzlei, Landespla-
9.11.2016:

land-Kooperation f€r die

 gemeindlichen Planung

cht‚ vom 31.03.2015 und
2016:
 Au•enbereichs aufge-
r€fen sind
ie Planung bestehen
s B-Planes Nr. 13

nbau gegeben
igten Bereiches gege-

om 09.03.2015 und vom

entfernen
ormieren

e‚ vom 26.02.2015 und

schutz zu beachten sind
sind
chtet wird,

 der Bearbeitung sich
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o Stellungnahme des Wa
- es wird gesagt, dass 

L„schwasserversorg
erfolgen kann

o Stellungnahme des Min
nalamt, Dez. 33 Kampfm
- dass Kiebitzreihe in k

Von anderer Stelle wurden
Belangeˆ keine Bedenken g
Stellungnahme mit umwelt
schutzverb‚nden abgegebe

Die Gemeindevertretung de
zur Erarbeitung der ‡Entwu
besondere die Abgrenzung
7) und die damit im Zusam
die Anregungen des Kreise
nen entsprechend den Ber
gen in die Bauleitplanunge
Umweltpr€fung / den Umw
2016 ein zur Durchf€hrung
Auslegungˆ) und nach † 4 A
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asserverbandes Krempermarsch vom 27.02.2
ss das Gebiet mit Trinkwasser versorgt werde
rgung nur in einem den Netzverh‚ltnissen ent

inisteriums f…r Inneres und Bundesangelege
pfmittelr•umdienst teilt mit Datum vom 24.03.2
n keinem bekannten Bombenabwurfgebiet lieg

en im Zuge des ‡Beteiligung der Beh„rden u
n gegen die gemeindliche Planung vorgebrach
ltrelevantem Inhalt von weiteren aufgefordert
ben.

 der Gemeinde Kiebitzreihe hat sich im Rahme
wurfsplanungenˆ ausf€hrlich mit den oben ben
ng des Innenbereichs vom Au•enbereich (vg
mmenhang stehenden Fragestellungen betre
ises Steinburg und die fachtechnischen Hinwe
eratungen und Er„rterungen in Verbindung mi
gen ber€cksichtigt bzw. beachtet und stellt di

weltbericht der ‡Entwurfsplanungˆ mit Planu
ng der Beteiligungsverfahren nach † 3 Abs. 
4 Abs. 2 BauGB (‡Beh„rden- und Tr‚gerbeteili

Abb. 7
Abgrenzung d
‡Innenbereich
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.2015:
den kann und dass eine
ntsprechenden Umfang

genheiten, Landeskrimi-
.2016 mit,
egt.

 und Tr‚ger „ffentlicher
cht bzw. es wurde keine
rten Stellen und Natur-

en der Vorbereitungen
enannten Themen, ins-

vgl. vorangestellte Abb.
reffend, befasst und hat
weise sowie Informatio-

it den Entwurfsplanun-
die Punkte somit in die
nungsstand vom 12.08.
. 2 BauGB (‡„ffentliche
iligungˆ).

g des so genannten
ichsˆ vom ‡Au•enbereichˆ
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Dabei kommt den erg‚nzen
2016 eine besondere Bed
Plangebiets zum planungsr
meindevertretung Kiebitzre
bauungsplans Nr. 13 im ‡n
Beschluss zur 12. ƒnderun
botˆ nach † 8 Abs. 2 BauGB

Landschaftspflegerische 

Die Ausweisung von Bauf
tungsbereiches kann grun
LNatSchG i. V. m. † 14 BN
Umfang hinausgehen.

Der Eingriff ist soweit wie m ðð
Eingriffe sind zu minimiere ðð
auszugleichen (ððKompen

In der verbindlichen Baule
Verbindung mit dem Bunde
setz (LNatSchG) aufgenom

Die ‡naturschutzrechtliche 
gleichsbilanzierung in den 
dernisses wird der Runde
Kompensation; ‡Ber€cksich
dung mit dem gemeinsam
Umwelt, Natur und Forsten

Das Vorhaben entspricht fo

o † 1 (3) Nr. 5 BNatSchG
‡Zur dauerhaften Siche
sind insbesondere [‹]
sowie ihre Biotope und
Naturhaushalt zu erhalt

o † 1 (4) Nr. 1 BNatSchG
‡Zur dauerhaften Siche
wertes von Natur und
landschaften, auch mit
Zersiedelung und sonst

Zudem werden die artensch
tenzialabsch‚tzung in Verb
nung beachtet.

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �2�1 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

enden Ausk€nften des Kreises Steinburg, Kre
edeutung zu, denn aufgrund der Zuordnung
srechtlichen Au•enbereich (vgl. vorangestellt

zreihe am 09.05.2016 des Beschuss zur 
‡normalenˆ Planaufstellungsverfahren und mit
rung des Fl‚chennutzungsplans gefasst, um
GB f€r den gesamten Planbereich einhalten zu

e Belange in der Planung

ufl‚chen bzw. von versiegelbaren Fl‚chen in
unds‚tzlich zu Eingriffen in Natur und Lan
NatSchG f€hren, die €ber den bisher planung

e m„glich zu vermeiden ( ððVermeidungsgebo
ren (ðð Minimierungsgebot). Verbleibende Be

ðð nsationsma•nahmen).

leitplanung wird die Eingriffsregelung nach †
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem L
mmen.

e Eingriffsregelungˆ wird durch eine qualifizier
n Umweltbericht eingestellt. F€r die Ermittlung
derlass ‡Hinweise und Empfehlungen zur 

sichtigung der agrarstrukturellen Belangeˆ vom 
men Runderlass des Innenministeriums und
n Runderlass vom 09.12.2013 angewendet.

 folgenden Zielsetzungen des BNatSchG:

G:
cherung der Leistungs- und Funktionsf‚higke

] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre L
d Lebensst‚tten auch im Hinblick auf ihre jew

alten, [‹]ˆ

G:
cherung der Vielfalt, Eigenart und Sch„nheit so

nd Landschaft sind insbesondere ‹ Natur
it ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkm‚ler

stigen Beeintr‚chtigungen zu bewahren, ‹ˆ

schutzrechtlichen Belange gem‚• † 44 BNat
erbindung mit den Schutzg€tern ‡Pflanzenˆ u
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reisbauamt, vom 11.01.
ng von Teilfl‚chen des
llte Abb. 7 ) hat die Ge-
r Aufstellung des Be-
it gleichem Datum den
das ‡Entwicklungsge-

zu k„nnen.

 innerhalb des Plangel-
andschaft gem‚• † 8
ngsrechtlich zul‚ssigen

ðð bot). Nicht vermeidbare
ðð eeintr‚chtigungen sind

ðð

 † 1a Abs. 3 BauGB in
 Landesnaturschutzge-

ierte Eingriffs- und Aus-
ng des Ausgleichserfor-
r naturschutzfachlichen
m 30.03.2011 in Verbin-
d des Ministeriums f€r

.

eit des Naturhaushalts
Lebensgemeinschaften

eweiligen Funktionen im

t sowie des Erholungs-
turlandschaften, Kultur-
ern, vor Verunstaltung,

atSchG durch eine Po-
 und ‡Tiereˆ in der Pla-
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7.2 Umweltschutzziele aus ei
und ihre Bedeutung f€r d

7.2.1 Fachplanungen

Landschaftsprogramm (1

Thema (L-Pr

o Karte 2:
Lage in einem ‡Gebiet 
Bedeutung f€r die Bew
schaft, ihrer Vielfalt, Ei
Sch„nheit  sowie als E

o Karten 1, 3 und 4:
keine Darstellungen

Landschaftsrahmenplan (

Thema (LR

o Karte 1
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7.2.2 Fachgesetze

F€r die Planung k„nnen w‚
deutend sein:

Gesetz / Verordnu

o BauGB

o BauNVO

o BNatSchG

o LNatSchG

o Verh‚ltnis der natursch
rechtlichen Eingriffsre
zum Baurecht (Erlass 
09.12.2013)

o Hinweise und Empfe
zur naturschutzrechtl
Kompensation; Ber€c
gung der agrarstruktu
lange (Erlass vom 30
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w‚hrend des Planaufstellungsverfahrens folge

nung Bedeutung f€r die Bau

o Grundlage f€r die Aufstellung
des Fl‚chennutzungsplanes 
treffenden Darstellungen zur
st‚dtebaulich geordneten En

o Anpassung der kommunalen
le der Raumordnung und Lan
im Hinblick auf den Landese
(LEP) und den Regionalplan
‡altˆ) sowie SUK Elmshorn u

o Festlegung und Gliederung d
nach der Art der baulichen N

o Grundlage f€r das LNatSchG
ziellen planerischen Belange
LNatSchG Bezug genommen

o † 1 beschreibt die Ziele des N
der Landschaftspflege

o †† 14 bis 17 beinhalten Aussa
und Ausgleichs-Regelung

o † 18 beschreibt das Verh‚ltn
o † 30 listet gesetzlich gesch€t
o † 39 beinhaltet Regelungen z

mit Fristen f€r Arbeiten an G
o † 44 in Verbindung mit † 7:

Beachtung von Vorkommen 
streng gesch€tzter Arten

o †† 8 bis 11 beinhalten mit jew
auf das BNatSchG Grundaussa
regelung

o † 21 listet gesetzlich gesch€t

rschutz-
sregelung
ss vom

o Darlegung der Grundlagen f€
der Eingriffsregelung

fehlungen
chtlichen
r€cksichti-
kturellen Be-
30.03.2011)

o Vorgabe von Berechnungsm
lung des erforderlichen Ausg
Ebene des Bebauungsplane
Blick auf die Erschlie•ung un
gelungen
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lgende Fachgesetze be-

auleitplanung

ng der 12. ƒnderung
s sowie f€r die zu
ur Sicherung einer
ntwicklung

en Planung an die Zie-
andesplanung auch

sentwicklungsplan
n (Planungsraum IV,

 und Umland

 des Plangebietes
 Nutzung

chG; bez€glich der spe-
ge wird auf das
en (s. u.)
s Naturschutzes und

ssagen zur Eingriffs-

ltnis zum Baurecht
€tzte Biotope auf
n zur Geh„lzpflege
Geh„lzen
:
n besonders und

jeweiliger Bezugnahme
ussagen zur Eingriffs-

€tzte Biotope auf

 f€r die Anwendung

modalit‚ten zur Ermitt-
sgleichs / Ersatzes auf
es insbesondere mit
und an andere Versie-
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Gesetz / Verordnu

o Biotopverordnung vo
22.01.2009 einschlie
Landesverordnung z
rung der Biotopveror
vom 11.06.2013

o BBodSchG

o LWG

o Denkmalschutzgeset

o DIN 18005 ‡Schallsch
St‚dtebauˆ
i. V. mit TA L‚rm

7.3 Beschreibung und Bewer

7.3.1 Schutzgut Mensch

Bestand :

Der Planbereich selbst wird
nen nahe der Schulstra•e 
chen sowie ein Wohn- und
Gartenfl‚chen und Betrieb
che schlie•en weitere Gart

Es sind derzeit westlich (Sch
Nrn. 26 bis 34) und „stlich
dern des Planbereiches Wo

Die ‡Schulstra•eˆ (= K 34)
Es ist geplant, von hier mit
Grundst€cken im Wohngeb
k€nftige Erschlie•ung der ‡

Die Bahnlinie Hamburg - W
Wohnbaugrundst€cke.

Erholungseinrichtungen si
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nung Bedeutung f€r die Bau

vom
lie•lich der
 zur ƒnde-
ordnung

o Erfassung der vorhandenen 
im Rahmen der Biotoptypenk

o Findet Anwendung, sofern ‡.
des Bauplanungs- und Bauo
Einwirkungen auf den Boden
(† 1 Abs. 1 BBodSchG)

o Kl‚rung der Frage, ob Gew‚
betroffen sind und wie die Ab
chenwasser erfolgen soll

setz o Beachtung ggf. vorkommend

schutz im o Sicherung der allgemeinen A
gesunde Wohn- und Arbeitsv
halb des Plangebiets gem‚•
BauGB als Bezug zum Verke
l‚rm und zum Gewerbel‚rm

ertung der Umweltauswirkungen, Ma„nahm

ird derzeit vorwiegend durch Bestandsbebauu
e ein Wohnhaus (Schulstra•e Nr. 35) mit zug
nd Gesch‚ftshaus (Schulstra•e Nr. 33) mit L
bshoffl‚chen geh„ren. S€d„stlich dieser bau
rtenfl‚chen und landwirtschaftlich als Acker ge

Schulstra•e Nrn. 37 und 39 fortfolgende), nord
ch (Schulstra•e Nr. 31, Kirchenstra•e Nr. 2, 4

ohnnutzungen vorhanden.

4) verl‚uft am nordwestlichen Rand des Plan
ittels einer Stichstra•e die Verkehrsanbindung
ebiet herzustellen. Diese Verkehrsanbindung
r ‡Entwicklungsfl‚che Iˆ genutzt werden k„nne

- Westerland liegt ca. 380 m bis 400 m s€dw

n sind im oder am Plangeltungsbereich nicht v

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �2�7 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

auleitplanung

n Biotope / Strukturen
nkartierung

 ‡... 9. Vorschriften
ordnungsrechts, ...

en nicht regeln.ˆ

‚sser vorhanden bzw.
Ableitung von Oberfl‚-

nder Kulturdenkmale

 Anforderungen an
tsverh‚ltnisse inner-
• † 1 Abs. 6 Nr. 1

rkehrsl‚rm, Freizeit-

men

uungen gepr‚gt, zu de-
ugeordneten Gartenfl‚-
t Lagergeb‚uden sowie
aulich gepr‚gten Berei-
 genutzte Fl‚chen an.

rdwestlich (Schulstra•e
, 4 und 6) an den R‚n-

lan‚nderungsbereiches.
ng zu den r€ckw‚rtigen
g wird auch f€r die zu-
en und m€ssen.

dwestlich der k€nftigen

 vorhanden.
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Bewertung :

L•rmemissionen / -immissio

Im Rahmen dieser Bauleitp
Gemeinde Kiebitzreihe nich

Dies liegt darin begr€ndet,
nutzungen keine erhebliche
von der angrenzenden ‡Sch
nach Kenntnis der Gemein
lange des Immissionsschu
lage der Untersuchungser
Bahnstrecke kann die Gem
ten Lage des Plangebietes 
sind.

Die Gemeinde Kiebitzreihe
gungsverfahren nach † 4 
L‚rmemissionen und -imm
fung im Rahmen beider B
auch im Rahmen des Betei

Sonstige Emissionen / Imm

Weitere Immissionsarten w
triebe usw.), St‚ube oder L
Kenntnis der Gemeinde K
trachtet.

Hinweise auf weitere releva
tuation liegen der Gemeind

Erholungsnutzungen:

Das Gebiet weist eine allg
keine Erholungsanlagen be

Es ist f€r die Gemeinde n
quartiers eine Freizeitnutzu
des begrenzten Zeitraums
Radwegs der Schulstra•e o

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Die Gemeinde Kiebitzreihe
erheblichen Emissionen ve
Wohnnutzungen einwirken

Ferner geht die Gemeinde
der Lage sowie der Ausrich
bebauung davon aus, dass 
Plangebiet nicht zu erwart
sein werden.
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sionen:

itplanung ist eine ‡Schalltechnische Untersuch
icht vorgesehen.

t, dass von den angrenzend zum Planbereich
chen L‚rmeinwirkungen auf das Planbereich e

chulstra•eˆ sind keine erheblichen Emissione
inde Kiebitzreihe keine erheblichen Verkehrsm
utzes sind bezogen auf den Planbereich nich
ergebnisse eines L‚rmgutachtens f€r ein Ba
meinde Kiebitzreihe davon ausgehen, dass a

tes keine Belastungen durch Schienen- und S

he sch‚tzt nach Auswertung der Stellungnah
4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 13
missionen insgesamt so gering ein, dass kein
r Bauleitplanungen vorgesehen ist. Dieser P
teiligungsverfahrens nach † 4 Abs. 2 BauGB n

missionen:

 wie z. B. Geruchsimmissionen (landwirtscha
r Lichtimmissionen sind f€r die Beurteilung des 
Kiebitzreihe nicht relevant und werden dahe

vante Besonderheiten der klimatischen und de
nde Kiebitzreihe nicht vor.

llgemeine Bedeutung f€r die Erholungsnutzu
bestehen und da die Fl‚chen nicht „ffentlich zu

nicht erkennbar, dass durch die Entwicklung
zung in relevanter Weise betroffen sein k„nnte
s der Vorhaben-Realisierung vereinzelte St„

e oder privater Gartenbereiche nicht auszusch

ng und Kompensation :

he geht davon aus, dass durch das Allgemei
verursacht werden und dass keine erheblichen
n werden.

de Kiebitzreihe aufgrund der durchschnittliche
richtung der Baugrundst€cke und der abschirm
ass wesentliche Beeintr‚chtigungen durch 

arten sind und Ma•nahmen zur L‚rmminder
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suchungˆ von Seiten der

ich bestehenden Wohn-
erwartet werden. Auch
en zu erwarten, da hier

smengen vorliegen. Be-
icht ber€hrt. Auf Grund-
Bauvorhaben nahe der
 aufgrund der abgesetz-
 Sportl‚rm zu erwarten

hmen aus dem Beteili-
13 die zu erwartenden

eine gutachterliche Pr€-
 Planauffassung wurde
 nicht widersprochen.

schaftliche Vollerwerbsbe-
es Planvorhabens nach
her nicht vertiefend be-

 der lufthygienischen Si-

zung auf, da im Gebiet
 zug‚nglich sind.

g eines kleinen Wohn-
te, auch wenn w‚hrend
t„rungen des Geh- und

schlie•en sein werden.

eine Wohngebiet keine
en Immissionen auf die

chen Verkehrsdichte und
irmenden Stra•enrand-
 Verkehrsl‚rm f€r das
erung nicht erforderlich
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Die Anforderungen an den
Bauen f€hren bereits zu ei
Ger‚uscheinfl€ssen, so da
die Geb‚udestellung bzw. 
kann durch die Orientierun
S€den sehr gut erreicht we
Geb‚ude angeordnet werd

Erholungsnutzung:

In Hinblick auf Erholungsn
Ma•nahmen erforderlich, d
planerisch mit dieser Baule

7.3.2 Schutzgut Pflanzen

Der Planbereich wurde am
ung, Itzehoe, kartiert in Hi
LNatSchG / BNatSchG. Es 

Acker

Brachliegende private Gr
mit Geh‡lzbestand
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en W‚rmeschutz (Isolierverglasung) und an 
 einer wesentlichen Abschirmung der Innenr‚u
dass zus‚tzliche Ma•nahmen nicht erforderli
. Grundrissgestaltung im Einzelfall optimiert 

ung der Grundst€cke und der Geb‚ude mit ih
werden, so dass der ebenerdige Au•enwohnb
rden kann.

snutzungen oder Erholungsfunktionen werde
, da hier keine erheblichen Ver‚nderungen z
leitplanung auch nicht vorbereitet werden.

m 04.09.2014 durch das B€ro G…nther & Po
Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen 
s wurden die nachfolgend benannten Biotopty

Lage:
Flurst€cke 95, 101/2 (je
grenzend au•erhalb de
s€d„stlicher Rand von F
halb des Planbereiches

Es handelt sich um arte
intensiver Nutzung (Ma
vorzuhebende hochwer
reicherer Biotoptypen d
Standorte oder der n‚h
standorte.

Abb. 11a

r€nfl•che
Lage:
Teilfl‚chen der Flurst€c
„stlich der dem Wohn-
zugeordnete Geb‚ude 
Es bestehen hier mit Gr
pflanzen der n‚hrstoffre
wachsene Fl‚chen, wob
Teil von Flurst€ck 501 a
dominant ist und auf ein
vermutlich verdichteten
vorkommt.

Abb. 11b
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n ein energieeffizientes
r‚ume vor den ‚u•eren
rlich werden und durch
rt werden k„nnen. Dies
t ihren Freifl‚chen nach
nbereich im Schutz der

rden keine besonderen
 zu erwarten sind und

Pollok Landschaftsplan-
n unter Beachtung des
typen festgestellt:

(jeweils s€d„stlich an-
des Planbereichs) und
n Flurst€ck 501 inner-
es

rtenarme Best‚nde mit
aisanbau) ohne her-
ertigere Anteile arten-
 der feucht-nassen
hrstoffarmen Trocken-

€cke 500 und 501 s€d-
- und Gesch‚ftshaus
e und Gartenbereiche
Gr‚sern und Kraut-
freichen Standorte be-
obei im s€dwestlichen

1 auch Brennnessel
einer kleinen Fl‚che mit
n B„den Flatterbinse
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weiter zu
Brachliegende private Gr
mit Geh‡lzbestand

ðð

ðÆ

Knick

Abb. 11c

ðÆ

Gro„b•ume
Die nachfolgend genannten
bedeutend und ggf. aufgrun

a) 1 Kastanie (StðÆca. ðÆ
zur ‡Schulstra•eˆ

b) Geh„lzreihe mit me
nes Grabens an de ðÆ
bis max. 1,3 m, KrðÆ

c) 4 Eichen (StðÆca. 0 ðÆ
des Planbereiches (

d) 3 Eichen - davon 1 ðÆ ðÆ
schnitt an der s€dlich
96/11)

e) In der N‚he des n„
•e Erle (St ðÆca. 0,6 ðÆ
mende Lebensalter
bewertet wird. Es si

f) Die sonstigen B‚um
hier nicht gesondert

g) Entlang der ‡Schuls
b‚ume. Der stra•e
Stra•e und somit ni
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r€nfl•che
Weitere Arten der Feuch
mit wertgebendem Cha ðð
arten) sind nicht vorhan
wachsen Geh„lze aus S
Obstb‚ume sind vorhan
allem 2 Kirschb‚ume (S ðÆ

Lage:
zwischen Flurst€cken 9
101/2
Gro•baumbestand und
Geh„lzbestand und 3 g
- davon 1 Eiche 2-st‚m
(StðÆje ca. 0,7 m) als …
Bezeichnende Arten sin
sondere Prunus spec., 
Der Wall ist stabil aufge
rungen durch angrenze
Gesch€tztes Biotop nach

Foto: Sicht aus nordwestli
Markierung f€r das Norde

ten B‚ume sind aufgrund ihrer Wuchsform und
und ihrer Gr„•e landschafts- bzw. ortsbildpr‚g

ðÆca. 0,65 m, KrðÆca. 18 m) am Wohnhaus Schu

ehreren Eichen, Kastanien und mehrst‚mmig
der nord„stlichen Seite des Planbereiches (S ðÆ
rðÆbis ca. 22 m)

ðÆ . 0,3 + 0,4 + 0,45 + 0,55 m, KrðÆca. 12-16 m) 
s (Flurst€ck 96/11)

 1 Eiche 2-st‚mmig (St ðÆje ca. 0,7 m, KrðÆca
lichen Seite des Planbereiches (Grenze Flurst

„rdlichen Endes des vorgenannten Knicks w‚
ðÆ 0,65 m, KrðÆca. 18 m), f€r die jedoch das im A

er erreicht ist, so dass dieser Baum nicht als 
s sind zunehmend Astausbr€che zu erwarten.

ume im Plangebiet sind von deutlich geringere
ert aufgef€hrt.

ulstra•eˆ stehen im bzw. am Plangebiet keine
enbegleitende Baumbestand steht hier n„rdl
nicht im Planbereich.
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ucht- und Nassbiotope
harakter (ððR„hricht-
anden. In der Fl‚che
s Saatanflug und einige
anden - darunter vor
 (StðÆ0,25 m + 0,3 m).

96/11, 95, 501 und

d Knick mit dichtem
gro•en Eichen

mmig
ðÆ s …berh‚lter

sind neben Eiche insbe-
c., Schlehe und Hasel
gebaut, weist aber St„-
zende Nutzungen auf.
ach † 21 LNatSchG

tlicher Richtung mit
ende des Knicks

nd Lage f€r die Planung
‚gend.

ðÆ ðÆ chulstra•e Nr. 35 in N‚he

igen Linden entlang ei-
(StðÆzumeist ca. 0,4 m

ðÆ

ðÆ ðÆ ) an der s€dlichen Seite

ðÆ ðÆca. 18 m) im Knickab-
rst€ck 501 zu Flurst€ck

w‚chst zudem eine gro-
ðÆ ðÆ  Allgemeinen anzuneh-

ls dauerhaft zu erhalten
.

rem Wuchs und werden

ne zu nennenden Gro•-
rdlich / nordwestlich der
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Darstellung der B•ume u
gem

Gartenbereiche

a)

g)

f)

f)
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Abb. 11d
und des Gartenteichs innerhalb und am Rande de
m‚• der „rtlichen Vermessung vom April 2014

Lage:
am Wohngeb‚udeteil a
(Schulstra•e 33) und au
(Schulstra•e 35)
Es bestehen hier einzel
gen, Geh„lzgruppen, H
B‚ume, die jeweils in d
Hausg‚rten einbezogen
Landschafts- bzw. ortsb
b‚ume sind hier, abgese
genannten, nicht vorhan

Abb. 11e
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c)

d)

e)

f)
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f)
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 des Planbereiches

l auf Flurst€ck 501
 auf Flurst€ck 96/11

elne Geh„lzpflanzun-
 Hecken und kleinere
 die Gestaltungen der
en sind.
sbildpr‚gende Gro•-
esehen von den oben
anden.

b)
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ehem. Gartenteich

…Graben† (Versickerungs

Abb. 11g

Der Grabenverlauf ist in de
gepunkteten Linie markiert

Vorkommen weiterer Biotop

Waldfl‚chen sind im oder a

Im Planbereich sind keine 
BNatSchG bekannt, vom L
worden und aufgrund der N
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Lage:
Flurst€ck 501 am Wohn
bindung in die Gartenge
Es handelt sich um eine
teten Teich, in dem Gol
an dessen Ufern R„hrich
wurden.
Im Rahmen von Begeh
schutzrechtliche Beguta
Wasser im Teich festge

Abb. 11f

gsmulde)

dem Foto mit der
rt.

Lage:
Flurst€ck 167/1 und von
an den R‚ndern der Flu
Der Graben weist nur p
dauerhaft eine Wasserf
w‚sservegetation und /
nicht entwickelt. Im und
dichter Anordnung Gro•
(s. o. Abb. 11d mit Kenn
Als Str‚ucher treten Ro
und Schneebeere, Eibe
gehen auf die angrenze
gen bzw. g‚rtnerischen
Im Bereich des Planber
Querungen der Versick
Osten zum Flurst€ck 10

toptypen sind im Planbereich bisher nicht beka

r am Planbereich nicht vorhanden.

e Vorkommen von besonders gesch€tzten Pf
 LLUR in Rahmen von Ausk€nften vom 31.03
 Nutzungsstruktur auch nicht zu erwarten.
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hngeb‚udeteil bei Ein-
gestaltung
inen mit Folie abgedich-
oldfische leb(t)en und
richtarten angesiedelt

hungen f€r die arten-
utachtung wurde kaum
gestellt.

on dort mit B„schungen
lurst€cke 500 und 501

 periodisch und nicht
rf€hrung auf. Eine Ge-
 / oder R„hrichte sind

nd am Graben sind in
o•b‚ume vorhanden
nnzeichnung b).
ose und Hasel hinzu,

be und Rhododendron
zenden Gartennutzun-
en Gestaltungen zur€ck.
ereiches bestehen 3
ckerungsmulde nach
105/17.

kannt.

Pflanzenarten nach † 7
.03.2014 nicht mitgeteilt
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Der Planbereich liegt innerh

† 2 der Kreisverordnung f€r
€(2) Vom Schutz ausgen
zum Zeitpunkt des Inkra
pl•ne (†† 9 und 12 des B

Da die im Innenbereich lie
Inkrafttretens der Kreisvero
nicht Teil der unter Landsch
bauung auf Teilfl‚chen de
† 4 der Kreisverordnung g
Natur und der Naturgenuss 
werden w€rdeˆ.

Weitere Schutzgebiete ge
reich nicht vorhanden.

Das s€dlich / s€d„stlich d
392† liegt mind. ca. 3,5 km
lichen r‚umlichen Trennun
tungsziele werden durch 
Vogelschutzgebiet ist inner

Da zum einen keine unmi
zum anderen aufgrund des 
des Innenbereichs und zu
vanten Beeintr‚chtigungen
stoffemissionen zu erwarte
f€r vertiefende FFH-Vertr‚g

Abb. 12
Darstellung der Lage des LSG
in Bezug zum Plangebiet (Pfe
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erhalb des Landschaftsschutzgebietes ‡K„nigs

f€r das LSG vom 21.07.1982 stellt hierzu in Ab
sgenommen sind die im Zusammenhang bebau
krafttretens dieser Verordnung durch rechtsver
s Bundesbaugesetzes - BBauG) ausgewiesene

liegenden Teilfl‚chen des Planbereiches bere
erordnung baulich genutzt und gepr‚gt waren
dschaftsschutz stehenden Fl‚chen. Die Entw
es planungsrechtlichen Au•enbereichs ist je

 genannten verbotenen Handlungen zu bewirk
uss durch L‚rmen oder auf andere Weise er

gem‚• †† 23 bis 29 BNatSchG sind im und a

 des Plan‚nderungsbereiches befindliche FF
km vom Plangebiet entfernt. Das Plangebiet w
ung nicht planungsrelevant betroffen sein. D
 das Planvorhaben voraussichtlich nicht be

erhalb eines 3 km messenden Umkreises nich

mittelbare N‚he zu dem o. g. Natura-2000-G
es Planungscharakters eines Wohngebietes
u einem geringeren Anteil im bisherigen Au•

en der Erhaltungsziele durch z. B. N‚hrstoff-
rten sind, ist von Seiten der Gemeinde Kiebit
‚glichkeits(-vor-)pr€fungen gem‚• † 34 BNatS

SG …K‡nigsmoor†
feildarstellung)
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gsmoorˆ.

Absatz 2 folgendes klar:
bauten Ortsteile und die

sverbindliche Bebauungs-
senen Baugebiete.‚

reits zum Zeitpunkt des
en, sind diese Fl‚chen
twicklung der Wohnbe-
jedoch geeignet, die in
irken, da ‡die Ruhe der
erheblich beeintr‚chtigt

 am Plan‚nderungsbe-

FH-Gebiet …DE 2323-
wird aufgrund der deut-
Die festgelegten Erhal-
beeintr‚chtigt. Ein EU-
cht vorhanden.

-Gebiet besteht und da
s weitgehend innerhalb
u•enbereich keine rele-
f- oder sonstige Schad-
bitzreihe ein Erfordernis
tSchG nicht erkennbar.
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Bewertung :

Die Bewertung erfolgt auf G
zur ‡naturschutzrechtlichen

Fl‚chen und Biotope
mit sehr hoher Bedeutung

ð·
ðð

ð· ðÆ

ðð

Fl‚chen und Biotope
mit hoher Bedeutung

ð· ðÆ

ð·
ðð

Fl‚chen und Biotope
mit allgemeiner Bedeutung

ð·

ð·

ð·
ðð

Artenschutzrechtliche Be

Da innerhalb des Planber
kommen k„nnten, wird eine
treten.

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Die Beanspruchung der Te
bilanzierungsrelevanten Ei
Dies ist im vorliegenden P ðð
Kennziffer a) und einer Sch ðð
Abb. 11d auf Seite 31) geg

Die betroffenen Gartenber
werden bereits bei den Erm
ber€cksichtigen sein.

Die bauliche Nutzung von
gungen auf h„herwertigen 
des Kompensationsbedarfs
Kompensationsfaktoren zu
SchG oder BNatSchG liegt
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f Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordn
en Eingriffsregelungˆ in der derzeit aktuellen Fa

ng
ð· Knick
ðð Es handelt sich um ein gesch€tztes

† 21 LNatSchG

ð· Gro•b‚ume mit Stamm ðÆab ca. 0,6 
B‚ume der Best‚nde mit den Kennz
g) der Bestandsbeschreibung

ðð Es handelt sich um landschafts- bzw
Gro•b‚ume

ð· Sonstiger Baum ( StammðÆ< 0,6 m)
sofern nicht h„her bewertet

ð· Private brach liegende Gr€nfl‚che m
ðð Die Fl‚chen sind durch eine geringe

Nutzungsintensit‚t gekennzeichnet.

ng
ð· Acker

ð· Gartenbereiche inkl. gestalteter Teich

ð· Saumstreifen, auch an der Stra•e
ðð Die Fl‚chen sind erheblichen St„run

zung ausgesetzt

ewertung :

ereiches nicht zu erwarten ist, dass pr€fung
ine Verletzung der Zugriffsverbote gem‚• † 44

ng und Kompensation :

Teilfl‚chen im bauplanungsrechtlichen Innenb
Eingriffen, sofern hier keine gesch€tzten Bio
 Planungsfall mit Ausnahme hinsichtlich einer ðð
chwarzerle (ððKennziffer e) in obiger Bestan

egeben.

ereiche und Ackeranteile als Fl‚chen mit ‡all
rmittlungen des Kompensationsbedarfs zum 

n brach liegenden privaten Gr€nfl‚chen f€hrt 
n Fl‚chen, jedoch wird auch diese Gegebenh
rfs zum ‡Schutzgut Bodenˆ bei der Festlegun
zu ber€cksichtigen sein. Ein relevanter Sch
gt nicht vor.
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dnung und des Erlasses
 Fassung.

ð·
ðð s Biotop gem‚•

ð· ðÆ ,6 m sowie weitere
nziffern a) bis e) und

ðð zw. ortsbildpr‚gende

ð· ðÆ ) / Geh„lzgruppe

ð·  mit Geh„lzen
ðð e

t.

ð·

ð· iche, Schnitthecken

ð·
ðð ungen aus der Nut-

ngsrelevante Arten vor-
44 BNatSchG nicht ein-

bereich f€hrt zu keinen
iotope vorhanden sind.
er gro•en Kastanie ( ðð

ðð andsbeschreibung unter

allgemeiner Bedeutungˆ
 ‡Schutzgut Bodenˆ zu

rt zwar zu Beeintr‚chti-
nheit bei der Ermittlung
ung der dort genannten
chutzstatus nach LNat-
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Der Verlust von 2 Gro•b‚u ðÆ ðð
entsprechend den Durchf€
5.1, durch die Pflanzung vo

Da innerhalb des Plan‚nde
on zur Verf€gung stehen,
schutzbeh„rde eine Kompe
lung vorgesehen. Je Baum
408 ‰kopunkte.

Randlich stehende (Gro•-)
len bzw. werden durch die
parallel aufzustellenden Be
gem‚• † 9 Abs. 1 Nr. 15 B
Anlagen) und ‡Versickerung

Alle Arbeiten an Geh„lzen 
von Geh„lzen d€rfen gem‚
ten Tag des Februars ausg
zeitig vor Beginn der baulich
den.

Aufgrund der Planung ist da
erwarten.

7.3.3 Schutzgut Tiere

Zur Planung wurde ein F
Stand 02. August 2016, si
LLUR (Stand 2015) und G
Bestandsangaben macht, 
nommen wurden und V„ge
sch‚tzungen auf Grundlag
…berpr€fung auf Amphibien

Als real oder potenziell vor
ten im Sinne eines Bestan
zu ber€cksichtigen:

Tab. 1: Im Un

Art

Zwergfledermaus
Pipistrellus pipistrellus

Breitfl€gelfledermaus.
Eptesicus serotinus

Gr. Abendsegler
Nyctalus noctula
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‚umen mit St ðÆvon jeweils 0,65 m (ðð Stam
hf€hrungsbestimmungen zum Knickschutz vo
von jeweils 3 B‚umen auszugleichen.

derungsbereiches keine sinnvollen Standorte 
, wird entsprechend einer Vorabstimmung m
pensation ersatzweise durch eine Kompensa
m sind gerundet 68 ‰kopunkte zuzuordnen, f

-)B‚ume m€ssen aufgrund der gemeindlichen
ie Planung gesch€tzt, denn diese B‚ume we
Bebauungsplan Nr. 13 durch die Festsetzung
 BauGB mit den Zweckbestimmungen ‡Hausg
ngsmuldeˆ bzw. ‡Knickschutzˆ vor Beeintr‚cht

n einschlie•lich von Pflegeschnitten und das ‡
‚• † 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem

sgef€hrt werden. Daher sollten solche Arbeite
lichen Ma•nahmen w‚hrend des Winterhalbja

 dar€ber hinaus keine erhebliche Betroffenheit

Fachbeitrag zum Artenschutz erarbeitet (Dip
siehe Quellenverzeichnis ), der unter Verwen
Gel‚ndebegehungen zwischen April und Sept
t, wobei Fledermausvorkommen im Sommer 
gel durch eine Kombination aus Beobachtun
age der angetroffenen Biotoptypen und Nutz
ienvorkommen fand statt.

vorkommend sind gem‚• Lutz (2016) folgende 
ndes festzuhalten und in der Planung bzw. b

Untersuchungsgebiet 2015 festgestellte Fleder

Vorkommen Erh.zust. a
Region (S

10 Kontakte, davon 2 Jagdrufe
am nord„stlichen Geh„lzrand

U1

3 Beobachtungen durchs UG
hindurchfliegend

U1

5 Beobachtungen €berfliegend U1
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ðÆ ðð mmumfang ca. 2 m) ist
vom 13.06.2013, Ziffer

e f€r diese Kompensati-
 mit der Unteren Natur-
sationsfl‚chenbereitstel-
, f€r 6 B‚ume sind dies

en Planung nicht entfal-
erden im Rahmen des

ng privater Gr€nfl‚chen
sgartenˆ (ohne bauliche

chtigungen gesch€tzt.

s ‡auf den Stock setzenˆ
m 01.10. und dem letz-
ten im Bedarfsfall recht-
bjahres ausgef€hrt wer-

it des Schutzgutes zu

ipl.-Biol. Kartens Lutz,
endung von Daten des
ptember 2015 folgende
r / Sp‚tsommer aufge-

ungen und Potenzialab-
utzungsstrukturen. Eine

e streng gesch€tzte Ar-
 bei der Planumsetzung

ermausarten

. atl.
SH)

RL-SH RL-D

- *

3 G

3 V
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RL D = Rote Liste der S‚u
getiere Schleswig-Holstein
det; 3 = gef‚hrdet; V = V
unbekannt; - = nicht auf d
nentale Region, nach LLU
g€nstig - schlecht, (xx) = u

Die Suche nach Leben
tier oder als Jagdrevier
noch in Gro•b‚ume Qu

Der Planbereich weist i
der Planumsetzung kan
Beeintr‚chtigungen der
ring und f€r die lokale P

o Amphibienvorkommen 
sen, konnten jedoch im
werden, da der Foliente
Es wurden von Lutz (20

o In den Geh„lzen aller 
von Lutz (2016) insgesa
gestellt:

o Tab. 

Geh‡lzbr€ter

Amsel, Turdus merula

Blaumeise, Parus caerule

Buchfink, Fringilla coeleb

Gartenrotschwanz, Phoe
phoenicurus

Gr€nfink, Carduelis chlor

Heckenbraunelle, Prunell

Klappergrasm€cke, Sylvi

Kohlmeise, Parus major

Rotkehlchen, Erithacus ru

Zaunk„nig, Troglodytes t

Zilpzalp, Phylloscopus co

Arten mit gro„en Revie

Buntspecht, Dendrocopo

Eichelh‚her, Garrulus gla

Elster, Pica pica

Rabenkr‚he, Corvus coro

Ringeltaube, Columba pa
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‚ugetiere Deutschlands (M EINIG et al. 2009); RL S
eins (BORKENHAGEN 2014); 1 = vom Aussterben be
 Vorwarnliste; D = Daten defizit‚r, G = Gef‚hrdun
f der Roten Liste gef€hrt. Erhaltungszustand in Sc
LUR (2013): (FV) = g€nstig, (U1) = ung€nstig - un
= unbekannt

nsraumstrukturen mit einer Eignung als Somm
er (Nahrungslebensraum) ergab, dass weder 
uartiere vorhanden sind.

st insgesamt eine Bedeutung als Nahrungslebe
ann es aufgrund von St„rungen und Geh„lz
er Nahrungsgebietsfunktion kommen, die jedo
 Population als nicht bedeutend bewertet werd

n wurden zun‚chst aufgrund des Gartenteich
 im Rahmen der Ortsbegehungen nicht festg
teich infolge einer unterlassenen Pflege nahez
2016) keine Amphibienvorkommen festgestellt

r Art (auch innerhalb des Plangebiets) und a
esamt 16 Brutvogelarten als real oder potenz

. 2: Artenliste der 2015 festgestellten Vogelar

St. SH DE

b - -

uleus b - -

ebs b - -

oenicurus b - -

loris b - -

ella modularis b - -

lvia curruca b - -

r b - -

 rubecula b - -

s t. b - -

 collybita b - -

ieren

pos major ng - -

glandarius ng - -

ng - -

orone ng - -

 palumbus b - -
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 SH = Rote Liste der S‚u-
 bedroht; 2 = stark gef‚hr-
ung anzunehmen, Status
Schleswig-Holstein, konti-
unzureichend, (U2) = un-

mmer- oder Winterquar-
r in Bestandsgeb‚uden

bensraum auf. Im Zuge
lzverlusten zu geringen
doch insgesamt als ge-
rden.

ichs nicht ausgeschlos-
stgestellt bzw. best‚tigt
ezu ausgetrocknet war.
llt.

 an Geb‚uden wurden
nziell vorkommend fest-

arten.

Anz. Trend

2 /

1 +

1 /

1 +

1 /

1 +

1 +

1 +

1 /

1 +

2 +

Œ +

Œ +

Œ /

Œ +

1 +
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Status im Untersuchungsg
al. (2010) und S€dbeck et
Œ = nur Nahrungsgebiet. T
stabil, + = leicht zunehme

Vorkommen von stand
br€tern sind hingegen n

Es kommen potenziell k
al. 2010) gef‚hrdet sind

Alle Vogelarten sind n
sch€tzt.

Da das Untersuchungsg
ten k„nnen zwar im Un
klein f€r ein ganzes Rev

Betroffenheiten k„nnen
Verletzungen der arten
vermeiden, ist es erford
abbr€che entsprechend
dem 1. Oktober und de
dass im Regelfall ab de

Die Arten k„nnen auf b
ten - die allesamt jedes 
weichfl‚chen zur Verf€g
rand keine Brutreviere v

Da die Geh„lze im S€d
Lutz (2016) die sonstig
lokalen Populationen f€

Die von der Planung betrof
vorkommen oder vorkomm

Gem‚• des Fachbeitrags z
vanten Tiervorkommen f€r 
nung relevant. Insbesonder
serbewohnender K‚ferarte
dem Artenkataster des LLU

Auf das LSG im Plangebiet
Vogelschutzgebietes innerh
dem Schutzgut Pflanzen h
Tierarten eines dieser Schu

Weitere gesch€tzte Teile v
BNatSchG sind im und am 
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sgebiet: b: Brutvogel; ng: Nahrungsgast; Rote-List
 et al. (2007). - = ungef‚hrdet, V = Vorwarnliste; An
. Trend = Bestandstrend in Schleswig-Holstein nac
end

dortgebundenen Gro•v„geln, gro•en H„hlen
 nicht ermittelt worden und auch nicht anzune

ll keine Arten vor, die nach Roter Liste Schlesw
nd.

 nach † 7 BNatSchG als ‡europ‚ische Vogel

sgebiet relativ klein ist, haben alle Arten hier n
Untersuchungsgebiet br€ten, das Untersuchu
evier. Sie m€ssen weitere Gebiete in der Umg

en auftreten durch Geh„lzentnahmen und G
enschutzrechtlichen Verbotstatbest‚nde nach
rderlich, die Arbeiten zur Beseitigung von Ge

nd † 39 Abs. 5 BNatSchG nur im Winterhalbja
em letzten Tag des Februars vorzunehmen. D

dem 1. September nicht mehr mit Vogelbruten 

 benachbarte Fl‚chen ausweichen; es stehen 
es Jahr neue Brutpl‚tze annehmen - ausreich

f€gung, wobei aufgrund der Lage an einem be
e verloren gehen werden.

den und Osten des Planbereiches erhalten bl
stigen Geh„lzverluste zu keinen erheblichen B
 f€hren.

roffenen Fl‚chen als Lebensr‚ume f€r Ubiquis
men k„nnen] sind von geringer Bedeutung.

s zum Artenschutz (Lutz 2016) sind keine weit
€r den Planbereich anzunehmen bzw. f€r eine
ere sind keine Vorkommen der Haselmaus un
ten anzunehmen. Im Rahmen einer Auskunft
LUR wurden vom LLUR keine planungsrelevan

iet und das Nichtvorhandensein eines FFH-Ge
erhalb eines 3-km-Umkreises wurde bereits in
 hingewiesen. Relevante Beeintr‚chtigungen
hutzgebiete sind aufgrund der Planung nicht z

 von Natur und Landschaft (Schutzgebiete) 
m Plan‚nderungsbereich nicht vorhanden.
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ste-Status nach Knief et
nz. = Anzahl Brutreviere,

ach Knief et al. (2010): / =

lenbr€tern und Kolonie-
ehmen.

swig-Holsteins (Knief et

elartenˆ besonders ge-

r nur Teilreviere. Die Ar-
chungsgebiet ist aber zu

gebung mitnutzen.

Geb‚udeabbr€che. Um
ch † 44 BNatSchG zu
eh„lzen und Geb‚ude-
jahr, also nur zwischen
. Dabei ist zu beachten,
n zu rechnen ist.

n f€r die betroffenen Ar-
eichend geeignete Aus-
bestehenden Siedlungs-

bleiben, werden gem‚•
 Beeintr‚chtigungen der

isten [Arten, die €berall

iteren beurteilungsrele-
ine Bewertung des Pla-
und baum- oder gew‚s-
nft vom 21.03.2015 aus
anten Daten mitgeteilt.

ebietes oder eines EU-
s in Zusammenhang mit

n von zu sch€tzenden
 zu erwarten.

) gem‚• †† 23 bis 29
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Artenschutzrechtliche Pr€

Hinsichtlich der durchzuf€h
Frage zu beantworten, ob A
arten betroffen sein k„nnen

Bei sinngem‚•er Anwendu
der Planfeststellungˆ (LBV-

Artengruppe Arten des A
der FFH-Ri
oder europ
Vogelarten

Amphibien Nein

Reptilien Nein

V‡gel Ja / Nein

S•ugetiere
- Fleder-
m•use

Nein
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r€fung / Eingriffe :

€hrenden artenschutzrechtlichen Pr€fung ist 
b Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ode
en.

dung der Anlage 1 der Unterlage ‡Beachtung d
V-SH 2013) ergibt sich nachfolgende Zusamm

s Anhangs IV
Richtlinie
p•ische

en betroffen?

Anmerkungen und Hinweise
Res€mee:
werden die Zugriffsverbote gem
ƒ 44 BNatSchG verletzt?

Im bzw. am Planbereich sind kein
men festgestellt worden.

Das allgemeine Betroffenheitsris
vereinzelt vorkommenden Individ
keiner artenschutzrechtlichen Re
tung der „rtlichen Populationen h
tr‚chtigt wird.

Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher nicht vorliegen.

Im Planbereich sind keine Kernh
handen.

Diese Artengruppe kann nicht erh
Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher nicht vorliegen.

Im Planbereich besteht eine pote
Arten der geh„lzreichen Siedlung

Es sind innerhalb des Planbereic
keine Geb‚ude und keine Horste
Greifv„geln und keine Brutkoloni
Brutpl‚tze standortgebundener A

Diese Artengruppe kann nicht erh
wenn die Schonfrist f€r Arbeiten 
samt Bebauung sowie bei Arbeite
† 39 Abs. 5 BNatSchG eingehalt

Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher bei Entwicklung geeignete
maƒnahmen und bei Einhaltung 
† 39 Abs. 5 BNatSchG nicht vorli

Alle Fledermausarten sind streng
BNatSchG, wobei f€r der Planbe
Nutzung als Nahrungshabitat hat
merquartiere k„nnen nur au•erh
bestehen.

Bez€glich des Nahrungsreviers w
chen Ver‚nderungen auftreten, d
kommenden Arten auch im Siedl

Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher bei Einhaltung der Schonfr
BNatSchG nicht vorliegen.
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st zu bewerten bzw. die
der europ‚ische Vogel-

g des Artenschutzes bei
menstellung:

em•„

eine Amphibienvorkom-

isiko von dennoch ggf.
iduen f€hrt jedoch zu

Relevanz, da die Erhal-
 hierdurch nicht beein-

† 44 BNatSchG wird

habitate der Arten vor-

erheblich betroffen sein.
† 44 BNatSchG wird

tentielle Bedeutung f€r
ngsr‚nder.

iches keine Geh„lze,
te von Gro•- und
nien als bezeichnende

r Arten bekannt.

erheblich betroffen sein,
n zur Baufeldr‚umung
iten an Geh„lzen gem‚•
lten wird.

† 44 BNatSchG wird
ter Kompensations-
g der Schonfrist aus
rliegen.

ng gesch€tzt gem. † 7
ereich vor allem eine
at. Winter- oder Som-
rhalb des Planbereichs

 werden keine erhebli-
, da die potenziell vor-
dlungsbereich jagen.

† 44 BNatSchG wird
nfrist aus † 39 Abs. 5
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Artengruppe Arten des A
der FFH-Ri
oder europ
Vogelarten

S•ugetiere
- sonstige

Nein

Fische und
Neunaugen

Nein

Libellen Nein

Weichtiere Nein

K•fer Nein

Als Grundlage der Bewertu

1. wild lebenden Tieren d
verletzen oder zu t„ten
besch‚digen oder zu z

2. wild lebende Tiere der
rend der Fortpflanzun
heblich zu st„ren; eine
haltungszustand der lo

3. Fortpflanzungs- oder R
Arten aus der Natur zu

4. [‹] (Zugriffsverbote)

Gem‚• der obigen Aufstel
wenn sie innerhalb des Som

Bei Beachtung der gesetz
† 39 Abs. 5 BNatSchG un
Winterhalbjahres sind keine
zu erwarten.
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s Anhangs IV
Richtlinie
p•ische

en betroffen?

Anmerkungen und Hinweise
Res€mee:
werden die Zugriffsverbote gem
ƒ 44 BNatSchG verletzt?

Es sind keine geeigneten Habitat
bzw. beeintr‚chtigt (bez€gl. Bibe
kommen der Haselmaus wurden

Diese Artengruppe kann nicht erh
Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher nicht vorliegen.

Es sind innerhalb des Planbereic
Oberfl‚chengew‚sser vorhanden
botstatbestand gem•ƒ † 44 BNat

Es sind innerhalb des Planbereic
schutzrechtlich relevanten Arten 
t€rlichen / naturnahen Gew‚sser
lebensr‚ume vorhanden.

Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher nicht vorliegen.

Es sind innerhalb des Planbereic
nat€rlichen / naturnahen Gew‚ss
Feuchtlebensr‚ume vorhanden, 
tatbestand gem•ƒ † 44 BNatSch

Im Planbereich kommen keine ge
die relevanten Arten Eremit, Held
tauchk‚fer vor bzw. es werden d

Diese Artengruppe kann nicht erh

Ein Verbotstatbestand gem•ƒ † 4
daher nicht vorliegen.

tung gilt † 44 Abs. 1 BNatSchG. Danach ist es 

 der besonders gesch€tzten Arten nachzustel
ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na
 zerst„ren.

er streng gesch€tzten Arten und der europ‚isch
ngs-, Aufzucht-, Mauser-, …berwinterungs- u

ne erhebliche St„rung liegt vor, wenn sich durch
 lokalen Population einer Art verschlechtert.

r Ruhest‚tten der wild lebenden Tiere der be
zu entnehmen, zu besch‚digen oder zu zerst„

ellung sind Eingriffe in Geh„lze artenschutzre
ommerhalbjahrs ausgef€hrt werden sollen.

tzlichen Schonfrist vom 01. M‚rz bis zum 3
nd Beschr‚nkung der Arbeiten an Geh„lzen 
ine erheblichen Beeintr‚chtigungen der zu sch
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em•„

tatstrukturen vorhanden
er und Fischotter). Vor-
n nicht festgestellt.

erheblich betroffen sein.
† 44 BNatSchG wird

iches keine geeigneten
en, so dass kein Ver-

NatSchG vorliegen wird.

iches f€r die arten-
n keine geeigneten na-
er oder anderen Feucht-

† 44 BNatSchG wird

iches keine geeigneten
sser oder andere
, so dass kein Verbots-

chG vorliegen wird.

 geeigneten Habitate f€r
Heldbock und Breitfl€gel-

 die Altb‚ume erhalten.

erheblich betroffen sein.

† 44 BNatSchG wird

es verboten,

stellen, sie zu fangen, zu
atur zu entnehmen, zu

ischen Vogelarten w‚h-
- und Wanderzeiten er-
urch die St„rung der Er-

besonders gesch€tzten
st„ren.ˆ

rechtlich dann relevant,

 30. September gem‚•
n auf den Zeitraum des
sch€tzenden Vogelarten
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Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Alle Arbeiten an Geh„lzen 
•erhalb der Schonzeit, d. 
ausgef€hrt werden. Gleich
r‚umung, da auch dort br€t

Abweichungen von den ge
unteren Naturschutzbeh„rd

Die Einhaltung der gesetzl
obliegt jeweils dem Ausf€hr

7.3.4 Schutzgut Boden

Zur Erstellung einer Baugr
verzeichnis) wurden 11 Kle
kante niedergebracht.

Es wurden Deckschichten 
schen 0,4 m und 1,5 m St‚
unterschiedlicher Kornzusa

Vollversiegelungen sind nu
chen Innenbereich zuzuord
•enbereich auf ca. 25 m L‚
tigte Feldzufahrt.

Hinweise auf Kampfmittel 
stellungen der gemeindlich
der Landesverordnung zur 
dung mit der Stellungnahm
24.03.2015 f€r das Planbe
ausgeschlossen werden.

Zufallsfunde sind durch de
arbeiten unverz€glich der P

Hinweise auf Altablagerung
Hinweise auf Altstandorte n

Zur Pr€fung des anstehen
orientierende Kontaminatio
Geologen, 07.05.2014 einsch
gementkonzept vom 04.08
und lt. Quellenverzeichnis
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ng und Kompensation :

n und an Geb‚uden d€rfen gem‚• † 39 Abs.
. h. nur zwischen dem 01.10. und dem letzt
ches gilt f€r Abbrucharbeiten an Bestandsge
r€tende V„gel vorkommen k„nnen.

genannten Ausf€hrungszeitr‚umen bed€rfen
rde.

tzlichen Schonfristen und der genannten Verm
hrenden der T‚tigkeit.

grundbeurteilung (Eickhoff und Partner, 16.04
Kleinrammbohrungen bis in tiefen von ca. 4 m

n aus Oberbodenauff€llungen und humosen S
St‚rke, im Mittel 0,8 m St‚rke, festgestellt. Da
sammensetzung erbohrt.

nur auf solchen Fl‚chen vorhanden, die dem
rdnen sind. Am „stlichen Rand des Planbere

 L‚nge und ca. 3 m Breite = 75 mŠ eine mit G

el liegen der Gemeinde Kiebitzreihe aufgrund
chen Fl‚chennutzungs- und Landschaftsplanu
ur ƒnderung der Kampfmittelverordnung vom 
hme des Landeskriminaldienstes - Kampfm

bereich nicht vor, Munitionsfunde k„nnen abe

en Tr‚ger des Vorhabens bzw. durch den Au
r Polizei zu melden.

ngen sind im Altlastenkataster nicht vorhande
e nicht vor, so Beyer (2014).

enden Bodens hinsichtlich von Schadstoffbel
tionsuntersuchung vorgenommen (Beyer Bera
inschlie•lich einer erg‚nzenden Bodenuntersu
8.2014, vgl. nachfolgende Abb. 13 und Ausf€
is ).
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s. 5 BNatSchG nur au-
tzten Tag des Februars
geb‚uden zur Baufeld-

n der Zustimmung der

rmeidungsma•nahmen

04.2014, siehe Quellen-
 m unter Gel‚ndeober-

 Sandauff€llungen zwi-
Darunter wurden Sande

em bauplanungsrechtli-
reiches besteht im Au-
Grand / Schotter befes-

d der Inhalte und Dar-
nung und entsprechend

 22.07.2015 in Verbin-
mittelr‚umdienst - vom
ber auch nicht g‚nzlich

Ausf€hrenden von Bau-

den und ebenso liegen

elastungen wurde eine
ratende Ingenieure und
suchung / Bodenmana-
sf€hrungen auf Seite 41
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Abb. 13
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Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Bei der Baugrunderschlie•
in einer Tiefe von ca. 2,2
Schwankungsbereich der G ðD�h
Ž 1,0 m um einen statistisch
kurz vor Beginn der Bauma

Die Auff€llungen aus Oberb
Bauwerken, Rohrleitungen
sen Anteile bei Belastung g

F€r die Wiederverf€llung vo

Die gewachsenen Sande si
reichend tragf‚hig. Die San

Die Durchl‚ssigkeitsbeiwe
rungstechnisch relevanten 

Die untere Wasser- und B
Stellungnahme nach † 4 Ab

o die die vorgefundenen
schutzbeh„rde des Kre

o sollten im Rahmen der
grund auftauchen, die W
ist,

o sollten im Rahmen der 
die Wasserbeh„rde des 

Die Planbereichsfl‚chen li
der Gemeinde Kiebitzreihe
reich liegenden Teilfl‚chen

Es sind im Planbereich we
bensraumtypen vorhanden
wird, kein gesetzlich gesch
reich eines (geplanten) Bio

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Die grunds‚tzliche Eignun
Ma•nahmen wurde im Rah
der Oberboden und die A
kehrsfl‚chen auszutausche
Sande hingegen sind ausre

Konkrete und auf jedes ein
fizierten Kl‚rung im Vorwe
beurteilen zu k„nnen und u
zu k„nnen. Es sind dann di
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Planung :

•ung (vgl. auch Quellenverzeichnis ) wurde G
,2 m unter Gel‚nde =• ca. BN -2,5 m ange
r Grundwasserst‚nde ist uns nicht bekannt. D ðD�h

stischen Mittelwert gesch‚tzt. Es wird empfohle
a•nahmen feststellen zu lassen (Baggerschu

erboden und humosen Sanden sollten allgeme
n oder Verkehrsfl‚chen verbleiben, da diese 
 ggf. gr„•ere Setzungen erwarten lassen.

 von z.B. Rohrgr‚ben etc. sind die humusarme

 sind wenig zusammendr€ckbar und hoch sch
ande sind nicht frostempfindlich (Frostklasse F

erte der Sande liegen innerhalb des nach 
n Bereichs.

 Bodenschutzbeh„rde des Kreises Steinburg
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 13 dar

en Bodenverunreinigen in Abstimmung mit d
reises zu bearbeiten / zu entfernen sind,

er Baut‚tigkeiten weitere Hinweise auf Konta
 Wasserbeh„rde des Kreises Steinburg unver

er Baut‚tigkeiten wassergef‚hrdende Stoffe au
es Kreises Steinburg zu informieren ist.

 liegen im Wesentlichen im bauplanungsrech
he, so dass die geplante Bebauung nur bez€g
n u zu bilanzierenden Eingriffen f€hren wird.

eder Feucht- noch Trockenbiotope als besond
en. Ferner ist abgesehen von einem Knicka
sch€tztes Biotop vorhanden und das Planbere
iotopverbundes.

ng und Kompensation :

ung als Baugrund bzw. die Darlegung von 
ahmen einer Baugrundbeurteilung festgestellt.
Auff€llungen im Bereich von Bauwerken, Ro
hen sein, da sie nicht ausreichend tragf‚hig si
sreichend tragf‚hig und m€ssen daher nicht au

inzelne Bauvorhaben abgestimmte Ma•nahm
ege der Baurealisierung, um zum einen die i
 um zum anderen kleinfl‚chige Wechsel im B

 die konkreten Ma•nahmen festzulegen.
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 Grundwasser im Mittel
getroffen. Der m„gliche
Dieser wird zu ca. ðD�h=
hlen, die Wasserst‚nde

schurf etc.).

ein nicht unterhalb von
se aufgrund ihrer humo-

en B„den geeignet.

scherfest. Sie sind aus-
 F1).

 ATV A 138 versicke-

rg hat im Rahmen ihrer
arauf hin, dass

 der Wasser- / Boden-

taminationen im Unter-
erz€glich zu informieren

 austreten, unverz€glich

echtlichen Innenbereich
€glich der im Au•enbe-
.

ndere wertgebende Le-
abschnitt, der erhalten
reich liegt nicht im Be-

n ggf. zu beachtenden
llt. Dabei werden jedoch
Rohrleitungen und Ver-
 sind. Die gewachsenen
ausgetauscht werden.

men bed€rfen der quali-
 individuellen Geb‚ude
Bodenaufbau erkunden



�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �4�3 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

Durch die Umsetzung der g
setzungen des Bebauungsp
erlasse nach derzeitigem K
griffs-Ausgleichs-Bilanzieru

Dementsprechend ist zur K

Zur Abgeltung des Kom-
pensationsbedarfs von
1.196 mŠ wird eine ent-
sprechend gro•e Anzahl
von ‰kopunkte aus dem
bestehenden ‡‰kokonto
67 Lohbarbekˆ, Flurst€ck
53/4, Flur 4, Gemarkung
Lohbarbek und Flurst€ck
4/2, Flur 7, Gemarkung
M€hlenbarbek, zugeordnet
(vgl. nebenstehende Abb.
14). Die Fl‚chen des ‰ko-
kontos befinden sich im
Eigentum der Stiftung
Naturschutz Schleswig-
Holstein A„R, das
‰kokonto wird durch die
Ausgleichsagentur S-H
betreut.

Die Zuordnung der ‰ko-
punkte wird mittels einer
vertraglichen Vereinbarung
gesichert und die Umset-
zung der naturnahen Ent-
wicklung durch die Ge-
meinde Kiebitzreihe auf
die Ausgleichsagentur
€bertragen. Es sei darauf h
pensationserfordernisse ge

Es entsteht dar€ber hinaus 

7.3.5 Schutzgut Wasser

Im Planbereich kommen ke

An der „stlichen Seite des
tung ein Graben auf Flurst
Oberfl‚chenwasser aufnim
denn aufgrund des umfang
Abfluss teilweise eingeschr
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r geplanten baulichen Nutzung entsprechend 
gsplanes Nr. 13 entsteht auf Grundlage der an
 Kenntnisstand ein Kompensationsbedarf, de
rung im Rahmen der Bebauungsplanung ermit

r Kompensation die nachfolgende Maƒnahmen

et
.
-

ng

-

f hingewiesen, dass in dem genannten ‰ko-Ko
gem‚• des Kap. 7.3.2 ‡Schutzgut Pflanzenˆ ab

us kein Kompensationserfordernis.

keine dauerhaft wasserf€hrenden Gew‚sser v

s Planbereiches verl‚uft von der ‡Schulstra•e
rst€ck 167/1, der das von den angrenzenden
immt. Der wesentliche Teil des Wassers versi
ngreichen Geh„lzbestandes und vor allem de
hr‚nkt.
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d den zuk€nftigen Fest-
 anzuwendenden Rund-
er im Rahmen der Ein-
ittelt worden ist.

en geplant:

Konto auch die Kom-
abgegolten werden.

 vor.

•eˆ in s€d„stliche Rich-
en Fl‚chen ablaufende
rsickert hier im Graben,
der Gro•b‚ume ist der
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Gem‚• der durchgef€hrte
16.04.2014) steht das Grun

Das gesamte Planbereich
onalplans nicht in einem W

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

In Vorbereitung dieser Bau
w‚sserung, die R€ckschl€sse
sickerungsmulde beinhalte
Das Konzept wurde f€r da
Bebauung und der Entwick
te fr€hzeitig Planungssiche
Richtung S€den erreicht we

Auszug aus
(B
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ten Bodenuntersuchungen (Eickhoff und Pa
undwasser zwischen 1,9 m und 2,5 m unter Ge

ch befindet sich gem‚• des Landschaftsrahme
Wasserschutzgebiet.

 Planung :

auleitplanung wurde zur Kl‚rung der Fragen
l€sse auch f€r den m„glichen Verkauf des seit
ten sollten, ein ‡Entw‚sserungs-Vorkonzeptˆ b
as gesamte zu betrachtende Gebiet mit den 

cklungsfl‚che ‡Iˆ erstellt (vgl. nachfolgende Ab
cherheit f€r die Gemeinde Kiebitzreihe f€r die w

werden.

Abb. 15
us dem …Lageplan†des …Entw•sserungs-Konze
(Bearbeitungsstand unver‚ndert vom 25.06.2014)
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artner, 1. Bericht vom
Gel‚nde an.

enplans und des Regi-

en der Oberfl‚chenent-
seitlichen Grabens / Ver-
ˆ beauftragt und erstellt.
n Fl‚chen der heutigen
bb. 15). Hierdurch soll-

 weiteren Bauabschnitte

zeptes†
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Die vorliegende Baugrundb
ge Sande als Bodenart.

Die Versickerung soll im P
begleitende Mulde mit eine
zunehmen.

Versickerungsanlagen jedw
Regenereignisse ausgeleg
sammeltes Regenwasser, 
lagen nicht mehr aufgenom
liche Gel‚ndebereiche abg

Die Notentw‚sserung ist €
Richtung Nordosten in de
dem letzten Privatgrundst€
zusichern.

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Bez€glich Oberfl‚chengew

Im Bebauungsplan ist ber€
f€gung steht. Das auf den 
einzelnen Grundst€cken zu

Die „ffentlichen Verkehrsf
167/1. Aufgrund des dichte
b‚ume geh„ren, k„nnen P
ausgef€hrt werden, da ein
Geh„lzen f€hren w€rde / k
chen Sch‚den an den Gro•

Somit wird kein R€ckhalteb

Zur Ableitung des anfallen
zept erarbeitet und mit der
Beteiligungsverfahrens nach
Quellenverzeichnis). Seiten
Rahmen des o. g. Beteiligu
teilt, dass keine Forderung
den.

Der konkrete Nachweis ein
konkreten bauseitigen Au
bauaufsichtlichen Verfahre
Erschlie•ungs- und Entw‚sse
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dbeurteilung zeigt f€r das Planbereich eindeu

Planbereich so erfolgen, dass die „ffentliche
ner darunter angeordneten Rigole erh‚lt, um d

dweder Art werden wie auch Regenwasserkan
egt. Im Allgemeinen ist bei Planungen darauf
r, das durch Kanalisation oder durch eingesta
ommen werden kann, schadlos aus der Bebau
geleitet werden kann.

t €ber eine Notentw‚sserungsmulde am En
en Entw‚sserungsgraben vorgesehen. Die N
t€ck zugeschlagen werden und ist €ber eine G

ng und Kompensation :

w‚sser besteht voraussichtlich kein Kompensa

r€cksichtigen, dass ein entsprechender Stra•e
n privaten Grundst€cken anfallende Oberfl‚ch
zur Versickerung zu bringen.

rsfl‚chen erhalten einen Not€berlauf zum G
ten Geh„lzbewuchses, zu dem auch zu erhalt
 Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an dem 
in Maschineneinsatz zu erheblichen Sch‚den
/ k„nnte. Bei den durchzuf€hrenden Arbeiten
o•b‚umen und den Wurzeln der zu erhaltende

ebecken erforderlich.

endes Oberfl‚chenwasser wurde fr€hzeitig ei
er unteren Wasserbeh„rde des Kreises Stein
ach † 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan N
tens des zust‚ndigen Sielverbandes Sielverb
igungsverfahrens ebenfalls keine Bedenken vo
gen hinsichtlich des Regenwasserr€ckhaltes 

iner fachgerechten Ableitung des Oberfl‚chen
Ausf€hrungsplanung und ist [in den jeweili
ren bzw.] im Rahmen einer zur Bebauungspla
‚sserungsplanung zu f€hren.
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eutig versickerungsf‚hi-

e Stra•e eine stra•en-
 das Regenwasser auf-

an‚le nur auf bestimmte
uf zu achten, dass ge-
taute Versickerungsan-
auung in nicht empfind-

nde der Wendeanlage
 Not€berlaufmulde soll
 Grunddienstbarkeit ab-

sationsbedarf.

•enquerschnitt zur Ver-
chenwasser ist auf den

 Graben auf Flurst€ck
altende pr‚gende Gro•-

 Graben nur per Hand
en an den Wurzeln der
n d€rfen keine erhebli-
den B‚ume entstehen.

ein Entw‚sserungskon-
inburg im Rahmen des

 Nr. 13 abgestimmt (vgl.
rband Raa wurden im
vorgebracht und mitge-
s geltend gemacht wer-

enwassers bedarf einer
iligen nachgeordneten
lanung nachgeordneten
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7.3.6 Schutzg€ter Luft und Klim

F€r den Plan‚nderungsber
ter Auswertung der Stellung
ten ‡Beh„rden- und Tr‚ger
nicht erkennbar.

Als generelle Aussage ist d
kungen im S€dwesten und
gut gegen Windeinwirkunge
fl€sse und Kaltluftsammelb
anzunehmen.

Hinsichtlich der Luftqualit‚t
Planungen noch aus dem
Hinweise auf besondere Si

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Der Planbereich hat eine al

Die Gemeinde Kiebitzreihe
chen keine beurteilungs- b
Klimas vorliegen und auch 

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Da keine erheblichen Ausw
z€glich dieser Schutzg€ter 

7.3.7 Schutzgut Landschaft (= 

Der Planbereich umfasst im
zugeordneten Gartenberei
zwischen
- der Schulstra•e im Nord
- Wohnbebauungen s€dw

Baumbestand an der „st
- und dem durch verschi

Ackerfl‚chen im S€doste

Auf die bisherigen Nutzun
menhang mit dem ‡Schutzg
verwiesen.

Das Gel‚nde ist insgesamt

Gr„•ere Sichtweiten beste
nur vom s€d„stlichen Rand
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lima

ereich liegen keine detaillierten Klimadaten vo
ngnahmen aus der bereits zum Bebauungspla
erbeteiligungˆ eine Relevanz detaillierter Ang

t davon auszugehen, dass der Planbereich be
nd S€dosten durch vorhandene Bebauungen
gen abgeschirmt ist. Besondere klimatische W
lbecken o. ‚. sind aufgrund der geringen Re

t‚t liegen der Gemeinde Kiebitzreihe weder au
m durchgef€hrten Beteiligungsverfahren kein
Situationen vor.

 Planung :

 allgemeine Bedeutung f€r die Schutzg€ter Klim

ihe geht davon aus, dass durch die Entwicklu
- bzw. planungsrelevanten Auswirkungen der
ch nicht entstehen werden.

ng und Kompensation :

swirkungen durch das Plan-Vorhaben zu erwa
r kein Kompensationsbedarf.

= Ortsbild)

t im Wesentlichen eine in Stra•enn‚he bereit
reichen sowie Randbereiche von landwirtsch

rdwesten mit Wohnbebauungen jenseits der S
westlich und nord„stlich angrenzend mit einem

„stlichen Seite des Plangeltungsbereichs
schieden B‚ume und einen Knickabschnitt ma

sten.

ngen und die bestehenden Biotoptypen wur
tzgut Pflanzenˆ eingegangen - insofern sei hier

t eben ausgebildet mit H„hen von ca. 1 m bis 

tehen durch die o. g. angrenzenden Geb‚ude
nd aus in s€d„stliche Richtung €ber die Ackerf
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vor. Ferner ist auch un-
lan Nr. 13 durchgef€hr-

ngaben f€r die Planung

bei geringen Einschr‚n-
n und Geh„lzbest‚nde
 Wirkungen wie Kaltluft-
Reliefunterschiede nicht

 aus den gemeindlichen
ine planungsrelevanten

lima und Luft.

cklung von Wohnbaufl‚-
er Luftqualit‚t und des

warten sind, besteht be-

eits bebaute Fl‚che mit
schaftliche Nutzfl‚chen

 Stra•e
em trennenden gro•en

arkierten …bergang zu

urde bereits in Zusam-
ier auf das Kapitel 7.3.2

is ca. 2 m NHN.

de und Geh„lzbest‚nde
rfl‚chen hinweg.
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Freizeit- und Erholungseinr
nicht vorhanden.

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Es besteht insgesamt eine
die einen starken Gegensa
Plangebiets bilden.

Die Gro•b‚ume und der K
der Angaben in Kap. 7.3.2 

Die geplante Bebauung w
am Ortsrand relativ gut eing

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Entsprechend der Angaben
dichten Reihe an der nord
des Knicks erhalten. Zur l
Beeintr‚chtigungen werden

F€r die geplanten Wohnge
haus bzw. Stadtvilla) eine m
legenen H„henbezugspunkt
Erschlie•ungsstra•e festge
den Geb‚ude.

Entsprechend der Beschre
gehen; eine geeignete Kom
zuordnet.

Insgesamt wird durch die
Wohngrundst€cke in die ra
Bebauung zur Neugestaltu
Ortsrandgestaltung erforde

Der entsprechende Nachw
bauungsplanung zu f€hren.

7.3.8 Schutzg€ter Kultur- und s

Innerhalb des Plan‚nderun
entsprechend der Darstellu
Auswertung der Stellungn
nach † 4 Abs. 1 BauGB zu
der Gemeinde Kiebitzreihe 
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inrichtungen bzw. -fl‚chen f€r die ‰ffentlichke

 Planung :

ine durch Bebauungen und Geh„lze gegliede
satz zu den offenen landwirtschaftlichen Nutzf

 Knickabschnitt sind von sehr hoher Bedeutu
2 so weit wie m„glich zu erhalten.

wird bei weitestgehender Wahrung der beste
ingegr€nt sein.

ng und Kompensation :

en in Kap. 7.3.2 werden die meisten Gro•b‚u
rd„stlichen Plangebietsseite und der B‚ume 
r langfristigen Sicherung dieser Best‚nde un
en den Geh„lzen baugebietsseitig jeweils Gr€

geb‚ude wird entsprechend der Bauart (Einfa
e maximale Firsth„he von 7,0 m bis zu 9,75 m
nkt in der mittlere Fahrbahnoberkante der ang

tgelegt. Somit entspricht die Geb‚udeh„he et

reibung in Kap. 7.3.2 werden zwei pr‚gende
ompensation wurde bereits auf der Ebene de

ie Erhaltung der markanten Gro•geh„lze u
 rahmengebenden Strukturen eine der Ortsra
ltung entwickelt, so dass dann keine zus‚tzlich
erlich werden.

hweis ist im Rahmen der parallel in Aufstel
n.

 sonstige Sachg€ter

ungsbereiches selbst und in einer planerisch
llungen der Fl‚chennutzungs- und Landscha
nahmen aus der ‡fr€hzeitigen Beh„rden- u
zum Bebauungsplan Nr. 13 keine Kulturdenkm
e bekannt gemacht worden.
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keit sind im Planbereich

derte Ortsrandsituation,
tzfl‚chen s€d„stlich des

tung und entsprechend

tehenden Gro•geh„lze

‚ume einschlie•lich der
e im S€dwesten sowie
nd zur Bewahrung vor

r€nfl‚chen vorgelagert.

nfamilien- oder Doppel-
m €ber dem n‚chstge-

ngrenzenden geplanten
etwa der der umliegen-

e Gro•b‚ume verloren
der Bebauungsplanung

und das Einf€gen der
srandlage angemessene

lichen Ma•nahmen zur

ellung befindlichen Be-

sch relevanten N‚he sind
schaftsplanung und nach

und Tr‚gerbeteiligungˆ
nkmale vorhanden bzw.
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Auf
- vorhandene Bebauunge
- die Lage des Planbereich
- den Graben an der nord
- und die s€d„stlich vorha
wurde bereits in Zusamme
zu den Schutzg€tern Mensch

Die geplante Wohnbebauu
schlie•t im …brigen an vorh
chen und vermeidet zuglei
von dem Verlust eines seh
wird.

Die ‡Schulstra•eˆ erf€llt als 

Vorhandene Versorgungse
sierung durch den Erschlie
nung fr€hzeitig zu ber€cksi
zeitig in die der Bauleitplan
einzubeziehen.

Weitere Nutzungen bzw. p
nicht bekannt.

Bewertung und
Betroffenheit durch die P

Der Planbereich ist bez€gl
derzeitigem Planungs- und

Die Gemeinde Kiebitzreihe
‡sonstigen Sachg€terˆ dur
schlie•ungsstra•en und ei
sind allerdings das im gesa
der am nord„stlichen Plang
(vgl. Angaben in ‡Schutzgu

Das „rtliche Nutzungsgef€g
licher Nutzfl‚chen ver‚nde
entwickelt.

Ma„nahmen zur
Vermeidung, Minimierung

Sofern im Zuge der Vorha
im Boden festgestellt werde

Dar€ber hinaus sind keine 
Schutzg€ter kein Kompensa
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gen im Plangebiet.
iches an der Schulstra•e mit den Bestandsbe
rd„stlichen Seite des Plangebiets
handenen landwirtschaftlichen Nutzfl‚chen
enhang mit den zuvor beschriebenen Schutz
sch, Pflanzen und Wasser eingegangen.

ung erfolgt also teilweise auf bereits baulich g
vorhandene Bebauungen an bzw. liegt in gering

leich wesentliche Ver‚nderungen bestehende
hr geringen Teiles einer landwirtschaftlichen N

ls K 34 auch eine €ber„rtliche Verbindungsfun

seinrichtungen und Leitungstrassen sind im R
lie•ungstr‚ger im Zuge der Erschlie•ungs- un

cksichtigen und die Ver- und Entsorgungsbetrie
anung nachgeordneten Genehmigungs- und A

. planerisch relevante Sachg€ter sind der G

 Planung :

glich etwaiger baulicher und arch‚ologischer 
d Kenntnisstand ohne Bedeutung.

he geht davon aus, dass planungsrelevante B
urch die Entwicklung eines Wohngebietes m
einer Wohnwegerschlie•ung nicht entstehen 
samten Plangebiet oberfl‚chennah anstehend
ngebietsrand bestehende Graben inkl. der zu 
gut Wasserˆ und in ‡Schutzgut Pflanzenˆ).

f€ge wird lediglich durch den relativ geringen V
dert, bleibt aber ansonsten bestehen und wird

ng und Kompensation :

habenrealisierung w‚hrend der Bauausf€hrun
den sollten, so sind die Denkmalschutzbeh„rd

e erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so 
nsationsbedarf besteht.
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ebauungen,

tzg€tern, insbesondere

 genutzten Fl‚chen und
inger Entfernung zu sol-
der Nutzungen - sofern
 Nutzfl‚che abgesehen

unktion in der Region.

 Rahmen der Planreali-
und Entw‚sserungspla-
triebe sind ebenso fr€h-
 Ausf€hrungsplanungen

Gemeinde Kiebitzreihe

er Kulturdenkmale nach

 Beeintr‚chtigungen der
s mit zugeordneten Er-
n werden. Zu beachten
nde Grundwasser sowie
u sch€tzenden Geh„lze

n Verlust landwirtschaft-
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fachgerechten Beachtung des Baugrundes un
uch bez€glich des Umgangs mit belasteten B

g wurden Untersuchungen durchgef€hrt und 

in die Umweltpr€fung eingestellt und so im Ra

€fung

l‚chennutzungsplanes wird auf Grundlage d
PG die Pr€fung der Umweltvertr‚glichkeit im 
es BauGB jeweils durch eine ‡Umweltpr€fung

n Bebauungsplan Nr. 13 eine fr€hzeitige ‡Beh
 BauGB durch Beteiligung der betroffenen Be
Naturschutzverb‚nde im Rahmen der Annahm
auGB durchgef€hrt, ausgewertet und die Anr
 ber€cksichtigt.

Informationen wurden mit Fortf€hrung des P
luss der Gemeindevertretung vom 21.09.2016
ungsplanes entsprechend der bodenrechtliche
ratung und Beschlusses der Gemeindevertret

ng und somit in die Umweltpr€fung / Umweltbe

ichtlich der Beteiligung nach † 4 Abs. 2 BauG
3 Abs. 2 BauGB. St‚dtebaulich bzw. bodenre
diesem zweiten Beteiligungsschritt nicht vorg

ss ohne weitere ƒnderungen seitens der Ge

orliegenden und im Umweltbericht zusammen
eratungen und Beschlussfassungen zu den
s der Gemeinde Kiebitzreihe festgestellt, dass 
er vorgetragenen Vermeidungs-, Minimierun
en des Bebauungsplanes Nr. 13 sowie im Zu

eblichen nachteiligen Umweltauswirkungen z

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �5�1 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

chtlicher Bestimmungen
„glicherweise betroffe-

in den Umweltbericht in

nd zur Kl‚rung vorhan-
 Bodenanteilen im Rah-
d 2 Fachgutachten er-

Rahmen der Bauleitpla-

 des BauGB erarbeitet,
 Aufstellungsverfahren

ngˆ gem‚• † 2 Abs. 4

eh„rden- und Tr‚gerbe-
eh„rden, der sonstigen
hme eines Bauleitplan-
nregungen und umwelt-

Planaufstellungsverfah-
16 auch f€r die 12. ƒn-

chen Relevanz gewertet
retung zur ‡Entwurfspla-
bericht eingestellt.

GB i. V. m. der „ffentli-
rechtlich relevante Stel-
rgebracht, so dass der
emeindevertretung ge-

engestellten Informatio-
n abschlie•enden Be-
ass unter Ber€cksichti-
ngs- und Kompensati-

 Zuge der Vorhabenum-
 zu erwarten sind bzw.
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Beschreibung der Ma„na
der erheblichen Umweltau

Gem‚• † 4c BauGB beste
chen Umweltauswirkungen
Auswirkungen der Durchf€h
geeignete Abhilfema•nahm

Der Fl‚chennutzungsplan h
rung setzt die Aufstellung 
men zur …berwachung der
Umweltauswirkungen der B

7.7 Allgemeinverst•ndliche Z

Die Gemeinde Kiebitzreihe
Nr. 13 parallel zur Aufstell
der 12. ƒnderung des Fl‚
nach † 8 Abs. 2 BauGB gef

Es werden hier die planerisch
h‚usern und 6 Einzelh‚use
•e aus eine Stichstra•e he
reiches.

…bergeordnete Planungen 
Zudem liegt die Fl‚che ne
der Gebietsentwicklungspl
Elmshorn), so dass die Sta
begr€ndet ist.

Im kommunalen Landschaf
bereits dargestellt. Jedoch 
dem Landschaftsschutz erf

Erhebliche Beeintr‚chtigun
Nach Kenntnis der Gemein
noch von der geplanten W
erwartet. Besondere immissi
erforderlich sein.

Erholungsnutzungen oder -

Eingriffe in das Schutzgut
neten Geh„lzen, Acker und
Verlust von 2 Gro•b‚ume
408 ‰kopunkte des besteh
wig-Holstein.

Die weiteren im und am 
Knickabschnitt erhalten un
bewahrt. Somit bestehen ke
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ahmen zur ˆberwachung
tauswirkungen (Monitoring) :

steht die Verpflichtung der Gemeinde zur …ber
en der Planung, um u. a. erhebliche unvorher
f€hrung der Planung fr€hzeitig festzustellen un
men zu ergreifen.

n hat im Wesentlichen nur vorbereitende Funkt
g von Bebauungspl‚nen voraus. Bez€glich n
er erheblichen Auswirkungen wird deshalb auf
r Bebauungspl‚ne verwiesen (Abschichtung).

 Zusammenfassung des Umweltberichts

he hat nach Auswertung der Stellungnahmen
ellung des Bebauungsplanes Nr. 13 den Besch

l‚chennutzungsplanes zur Einhaltung des ‡
efasst.

rischen Voraussetzungen f€r die Errichtung vo
sern geschaffen. Zur Verkehrserschlie•ung w
hergestellt mit einer Wendeanlage am s€dlich

n stehen der gemeindlichen Planung grunds‚
neben der Bestandsbebauung innerhalb der ‡
splanung (SUK = Stadt-Umland-Kooperation
tandortbegr€ndung durch diese Entwicklungsp

aftsplan ist eine Eignung dieser Fl‚che f€r die
ch ist eine Entlassung einer Teilfl‚che (‡Au•en

rforderlich.

ungen bez€glich des Schutzguts Mensch w
inde Kiebitzreihe werden weder vom beurteilu
Wohnnutzung selbst relevante Beeintr‚chtigu
issionsschutzrechtlich begr€ndete Ma•nahme

r -einrichtungen werden nicht beeintr‚chtigt.

ut Pflanzen sind durch den Verlust von Garte
nd bereits bebauten Fl‚chen zu erwarten. We
en. Zur Kompensation erfolgt ersatzweise ei

ehenden ‡‰kokontos 67 Lohbarbekˆ der Ausg

 Planbereich wachsenden Gro•b‚ume we
und mit Gr€nfl‚chen und Erhaltungsgebot vo
 keine weiteren Kompensationserfordernisse.
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erwachung der erhebli-
ergesehene nachteilige
und in der Lage zu sein,

nktion. Seine Durchf€h-
 notwendiger Ma•nah-

uf die …berwachung der
).

en zum Bebauungsplan
schluss zur Aufstellung

s ‡Entwicklungsgebotesˆ

 von maximal 4 Doppel-
 wird von der Schulstra-
chen Ende des Planbe-

s‚tzlich nicht entgegen.
r ‡Entwicklungsfl‚che Iˆ
on f€r die Stadtregion
splanung bereits in sich

ie bauliche Entwicklung
enbereichsfl‚chenˆ) aus

werden nicht erwartet.
ilungsrelevanten Umfeld
gungen ausgehen bzw.
en werden daher nicht

tenfl‚chen mit zugeord-
esentlich ist dabei der

eine Bereitstellung von
sgleichsagentur Schles-

erden ebenso wie ein
vor Beeintr‚chtigungen
.
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Allerdings ist zu beachten, 
und das ‡auf den Stock se
dem 01.10. und dem letzten

Eingriffe in das Schutzgut 
zelgeh„lze entstehen. Die
01.10. und letzten Tag des 
im Zuge von Baufeldr‚umu
Schonfrist vermieden.

Bei Beachtung der oben in
nannten Minimierungsma•n
potenzielle Lebensr‚ume d
und Fledermausarten zu er
ter Tierarten sind nicht zu 
bote gem‚• † 44 BNatSchG

Es besteht dann kein Komp

Schutzgut Pflanzen und 
gebiet K„nigsmoor betroffe
ches aus dem Schutzstatus 

Weitere Schutzgebiete gem

Fl‚chen und Erhaltungszi
Vogelschutzgebiet) werden
sein.

Eingriffe in das Schutzgut 
lich der Fl‚chen f€r Verkeh
gen oder Abgrabungen bzw
bereich entstehen.

Der Kompensationsbedarf
‰kopunkten des bestehend
Holstein abgegolten.

Eingriffe in das Schutzgut 
tung. Das auf den Wohnba
Versickerung zu bringen se
Oberfl‚chenwasser wird au
chen Konzeptes in Mulden
lauf erfolgt in einen angren
grenzenden Wohngrundst€
oder -erhaltung des Grabe
me nicht besch‚digt werde
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, dass alle Arbeiten an Geh„lzen einschlie•lich
setzenˆ von Geh„lzen gem‚• † 39 Abs. 5 BN
ten Tag des Februars ausgef€hrt werden d€rfe

ut Tiere k„nnten allgemein durch Geh„lzf‚llun
ies wird vermieden bei einer Ausf€hrung im
es Februars au•erhalb der Vogelbrutzeit. Auch
ungen und von Fledermausvorkommen werd

 in Zusammenhang mit den ‡Schutzg€ter Pfl
•nahmen (Bauzeitenregelungen) sind keine e
 der nach † 7 BNatSchG streng gesch€tzte

 erwarten. Beeintr‚chtigungen anderer artensch
u erwarten. Eine Verletzung der artenschutzre

chG erfolgt nicht.

pensationsbedarf.

d Schutzgut Tiere : Von der Planung wird da
ffen sein, so dass eine Entlassung einer Teil
tus erforderlich wird.

em‚• †† 23 bis 29 BNatSchG werden nicht be

sziele des Systems NATURA 2000 (FFH-G
en aufgrund der Entfernung von > 3,5 km eb

ut Boden werden durch die Entwicklung von B
kehrsfl‚chen, Zufahrten, Stellpl‚tze, Nebenanla

zw. durch H„henangleichungen im bauplanun

rf von insgesamt 1.196 mŠ wird durch eine Be
nden ‡‰kokontos 67 Lohbarbekˆ der Ausgleich

ut Wasser erfolgen durch eine Ver‚nderung d
baugrundst€cken anfallenden Wasser wird gru
 sein. Das von den Oberfl‚chen der Verkeh
auf Grundlage eines in Erarbeitung befindlich
n zu sammeln und zur Versickerung zu bring

renzenden Graben, der zugleich als private G
st€cken geh„ren wird. Ma•nahmen zur Funk
ens d€rfen nur so erfolgen, dass die am Gra
en.
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lich von Pflegeschnitten
NatSchG nur zwischen

rfen.

ungen auch kleiner Ein-
 im Zeitraum zwischen
uch Beeintr‚chtigungen
rden bei Einhaltung der

flanzen und Tiereˆ ge-
 erheblichen Eingriffe in
ten Amphibien-, Vogel-
schutzrechtlich relevan-
zrechtlichen Zugriffsver-

das Landschaftsschutz-
eilfl‚che des Planberei-

etroffen sein.

-Gebiet oder ein EU-
benfalls nicht betroffen

 Baufl‚chen einschlie•-
lagen und Aufsch€ttun-
ungsrechtlichen Au•en-

ereitstellung von 1.196
ichsagentur Schleswig-

 der Regenwasserablei-
rundst€cksbezogen zur
hrsfl‚chen abflie•ende

chen wasserwirtschaftli-
ngen sein. Ein Not€ber-
 Gr€nfl‚che zu den an-
ktionsherstellung und /
raben stehen Gro•b‚u-
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Eingriffe in die Schutzg€te
plante Wohnbebauung kein
sind.

Erhebliche Eingriffe in das
bestehender Geh„lze am b

Spezielle Kompensationsm

Eingriffe in das Schutzgut 
fern innerhalb des Plangeb
ch‚ologische Landesamt zu

Das Schutzgut sonstige 
gungsleitungen / -einrichtun

Weitere planungsrelevante
he zum derzeitigen Planung

Durch die Aufstellung der 1
griffe planerisch vorbereite
geordneten bauaufsichtlich
eignete Ma•nahmen zur V
siert werden, dass keine er
Erhebliche Umweltauswirk
nahmen dann nicht zu erwa

7.8 Kosten der Kompensation

Der durch die 12. ƒnderun
Natur und Landschaft erfor
chen Bauleitplanung zu erm
ben werden.
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€ter Luft und Klima sind nicht zu kompensie
ine erheblichen Beeintr‚chtigungen dieser Sch

as Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) werde
 bisherigen Ortsrand weitgehend vermieden.

sma•nahmen werden nicht erforderlich sein.

ut Kulturg€ter entstehen nach derzeitigem Ke
ebietes arch‚ologische Funde gemacht werd
zu benachrichtigen.

e Sachg€ter wird hinsichtlich ggf. vorhande
tungen einschlie•lich eines vorhandenen Grab

te Betroffenheiten durch die Planung sind der
ngsstand nicht bekannt.

r 12. ƒnderung des Fl‚chennutzungsplanes w
itet, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitp
chen Verfahren bzw. im Zuge der Vorhabenr
 Vermeidung, Minimierung so weit verringert o
erheblichen Beeintr‚chtigungen der Schutzg€t
rkungen sind bei Beachtung und Umsetzung
warten.

ionsma„nahmen

ung des Fl‚chennutzungsplanes planerisch v
ordert Kompensationsma•nahmen, die auf de
rmitteln sein werden. Erst dann k„nnen hierf€

�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �5�4 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

sieren, da durch die ge-
chutzg€ter zu erwarten

en durch die Erhaltung
.

enntnisstand nicht. So-
rden sollten, ist das Ar-

dener Ver- und Entsor-
bens betroffen sein.

er Gemeinde Kiebitzrei-

werden nur solche Ein-
itplanung oder in nach-
nrealisierung durch ge-

rt oder so weit kompen-
€ter verbleiben werden.
g der genannten Ma•-

 vorbereitete Eingriff in
der Ebene der verbindli-
rf€r die Kosten angege-
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8. Immissionsschutz (ƒ 5 Ab

Landwirtschaft:

Innerhalb bzw. im ma•ge
Vollerwerbsbetriebe vorhan
reihe nicht zu erkennen sin

Verkehrs- / Schienen- und 

Die Gemeinde Kiebitzreihe
Beh„rden- und Tr‚gerbete
lung einer schalltechnische

Dies liegt darin begr€ndet,
nutzungen keine erheblich
von der angrenzenden ‡Sch
nach Kenntnis der Gemein
keine erheblichen Verkehrsm

Auf Grundlage der Untersu
nahe der Bahnstrecke kan
abgesetzten Lage des Pla
den Sportl‚rm von den gem

9. Verkehr (ƒ 5 Abs. 2 Nr. 3 B

Die Verkehrsinfrastruktur ist
Erschlie•ung des Plangebi

Die Erschlie•ung des Plan
gen Verkehrsbelastung au
kehrs des Plangebietes ist 

Der Planbereich selbst wir
stra•e erschlossen. Auf de
mit Stadtvillen geplant, auf 
familienh‚usern. Die Dopp
schlossen und erhalten ihre
schlie•enden Einfamilienh
schlie•ung erschlossen we

Die Haupterschlie•ungsstra
M€llfahrzeug enden. Sollte
plant, den nicht als Stra•e 

Der Ausbauquerschnitt wird
2,0 m auf einen Parkstreife
lich mitgef€hrte Muldenent
der befestigten Verkehrsfl‚
weise gesichert.
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Abs. 2 Nr. 6 BauGB)

eblichen Umfeld zum Planbereich sind kein
anden, sodass Beeintr‚chtigungen seitens d
ind.

d Sportl‚rm :

he hat nach Auswertung der Stellungnahmen
teiligung zum Bebauungsplan Nr. 13 entschi

hen Untersuchung im Rahmen dieser Bauleitpl

et, dass von den angrenzend zum Plangebie
chen L‚rmeinwirkungen auf das Plangebiet e
chulstra•eˆ sind keine erheblichen Emissione

einde Kiebitzreihe und nach Auswertung der 
rsmengen vorliegen.

rsuchungsergebnisse eines L‚rmgutachtens
nn die Gemeinde Kiebitzreihe davon ausgehe
lanbereiches keine Belastungen durch Schie
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anbereiches erfolgt von der ‡Schulstra•eˆ aus
uf der ‡Schulstra•eˆ und dem sehr begrenzte

st eine Anbindung ohne Abbiegespuren m„glich

ird durch eine von Nordwesten nach S€doste
der Nordostseite der Wohnstra•e ist eine einz
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ppelh‚user an der ‡Schulstra•eˆ werden dir
re Zuwegungen auch €ber die Schulstra•e. D
h‚user in zweiter Reihe k„nnen durch eine
erden.

stra•e wird als Sackgasse mit einer Wendeanla
lte zu einem sp‚teren Zeitpunkt der 2. Bauab
e ben„tigten Bereich der Wendeanlage zu Par

ird mit einer Breite von insgesamt 9,0 m festg
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en zu erwarten, da hier
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hen, dass aufgrund der
ienen- und auch durch
warten sind.

als ‚u•ere verkehrliche

us. Aufgrund der gerin-
zten Quell- und Zielver-
lich.

sten verlaufende Wohn-
nzeilige Wohnbebauung
ng mit Doppel- und Ein-
direkt von dort aus er-
. Die nach S€dosten an-
ne private Wohnweger-

nlage f€r ein 3-achsiges
abschnitt folgen, ist ge-
arkpl‚tzen umzubauen.

tgelegt. Davon entfallen
und 2,0 m auf eine seit-
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�G�e�m�e�i�n�d�e� �K�i�e�b�i�t�z�r�e�i�h�e
�1�2�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s �F�l�ä�c�h�e�n�n�u�t�z�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s�  ��S�c�h�u�l�s�t�r�a�ß�e� �3�3 �- �3�5 �
�B�e�g�r�ü�n�d�u�n�g� �m�i�t� �U�m�w�e�l�t�b�e�r�i�c�h�t �- �G�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g �-

�i�n� �f�r�e�i�e�r� �K�o�o�p�e�r�a�t�i�o�n �m�i�t �5�6 �B�Ü�R�O� �F�Ü�R� �I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E
�G�&�P�G�ü�n�t�h�e�r� �&� �P�o�l�l�o�k �- �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�p�l�a�n�u�n�g �S�T�A�D�T�P�L�A�N�U�N�Gðž�S�C�H�A�R�L�I�B�B�E�B�I�Sðž�S

10. Ver- und Entsorgung (ƒ 5

Die Baugrundst€cke und d
‚nderungsbereiches werde
‡Schulstra•eˆ angeschlosse

10.1 Schmutzwasserbeseitigu

Die Abwasserbeseitigung e
Hauptsammelleitung zum K
Grundst€cke sind mit Ansch
anzuschlie•en.

F€r die Schmutzwasserent
chungen zum Entw‚sserun
den Schmutzwasserkanal i

10.2 Frischwasserversorgung

Der Planbereich wird an di
permarsch mit Anschluss-
Leitungsnetz ist in der Schu

Die L„schwasserversorgun
lung des Wasserverbandes 
nen Zeitraum von 2 Stunde

10.3 Regenwasserbeseitigung

In der verbindlichen Baule
Stra•enfl‚chen anfallenden
Versickerungsmulde zur Ve

Das auf den privaten Gru
Grundst€cken zur Versicke

Versickerungsanlagen jedw
Regenereignisse ausgeleg
sammeltes Regenwasser, 
lagen nicht mehr aufgenom
liche Gel‚ndebereiche abg

Die Notentw‚sserung ist €
Richtung Nordosten in de
Die Not€berlaufmulde soll 
eine Grunddienstbarkeit ab

N‚here Details sind in der 
w‚sserungsplanung durch
der Gemeinde Kiebitzreihe 
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 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

 die f€r eine Bebauung vorgesehenen Fl‚che
den an das vorhandene Leitungsnetz im Be

ssen.

ung

 erfolgt zentral durch die Gemeinde Kiebitzrei
 Kl‚rwerk des Abwasser-Zweckverbandes (A
schluss- und Benutzungszwang an die zentra

ntsorgung des Planbereiches besteht auf Gr
ungs-Konzeptes grunds‚tzlich die M„glichkeit 
l in der ‡Schulstra•eˆ.

g

 die zentrale Frischwasserversorgung des Wa
- und Benutzungszwang f€r alle Grundst€cke

chulstra•e vorhanden.

ung soll durch die Entnahme aus dem Trinkwa
es Krempermarsch gesichert werden. Es m€sst
den bereitstehen.

g

leitplanung ist ber€cksichtigen, dass zur Versi
en Niederschlagswasser ein entsprechender S
Verf€gung steht.

rundst€cken anfallende Oberfl‚chenwasser i
kerung zu bringen.

dweder Art werden wie auch Regenwasserkan
egt. Im Allgemeinen ist bei Planungen darauf
r, das durch Kanalisation oder durch eingesta
ommen werden kann, schadlos aus der Bebau
geleitet werden kann.

t €ber eine Notentw‚sserungsmulde am En
en nord„stlich angrenzenden Entw‚sserung
ll dem letzten Privatgrundst€ck zugeschlagen

abzusichern.

r der Bebauungsplanung nachgeordneten Ersch
ch das beauftragte Ing.- B€ro nachzuweisen 
e herzustellen.
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(AZV) in Hetlingen. Alle
trale Ortsentw‚sserung

Grundlage der Untersu-
it eines Anschlusses an

asserverbandes Krem-
ke angeschlossen. Das

wassernetz nach Mittei-
€ssten 48 m•/h €ber ei-

rsickerung des auf den
r Stra•enquerschnitt als

r ist auf den einzelnen

an‚le nur auf bestimmte
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taute Versickerungsan-
auung in nicht empfind-

nde der Wendeanlage
ngsgraben vorgesehen.
en werden und ist €ber
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10.4 Telekommunikation

Zur fernmeldetechnischen 
ches ist die Verlegung zus‚

F€r den rechtzeitigen Ausb
Stra•enbau und den Baum
der Erschlie•ungsma•nahm
Deutschen Telekom Techn
zuteilen.

10.5 Strom- und Gasversorgun

Aufgrund eines Konzessio
meindegebiet mit Strom un

Bestehende Versorgungsle
den. Bei Durchf€hrung der 
leitungen der SH Netz AG
Bereich der Leitungstrasse

10.6 Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung ist Au
Benutzungszwang f€r das 
rungsbereiches in festen Be

11. Brandschutz

Der aktive Brandschutz w
Kiebitzreihe und durch die 
lichen L„schhilfe.

Die erforderlichen Hydrante
derlichen Leistung aus der
rungen nach Ma•gabe de
701.400) wird im Rahmen d
der Feuerwehr abzustimme

12. Nachrichtliche ˆbernahm

12.1 Schutzgebiete im Sinne d

Das Plangebiet liegt im ‡La
ist eine Entlassung aus dem

Die Darstellung des Schutz
ser Planung wird nach † 9
12. ƒnderung des Fl‚chenn
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n Versorgung der Baufl‚chen innerhalb des
s‚tzlicher Fernmeldeeinrichtungen erforderlich

sbau des Kommunikationsnetzes sowie zur K
ma•nahmen der anderen Leitungstr‚ger ist d
hme so fr€h wie m„glich vor Baubeginn der z

hnik GmbH bzw. eines anderen Kommunikatio

ung

ssionsvertrages versorgt die Schleswig-Holste
nd Gas.

sleitungen m€ssen bei der geplanten Bebauun
er Arbeiten ist die Richtlinie zum Schutz unterir
G zu beachten. Die Anpflanzung von B‚ume

sen ist mit dem Versorgungstr‚ger abzustimme

Aufgabe des Kreises Steinburg und wird zentr
as Plangebiet geregelt. Die Abf‚lle sind inne
 Beh‚ltern bzw. in Wertstoffs‚cken zu sammeln

wird sichergestellt durch die Freiwillige Feue
ie Feuerwehren der Nachbargemeinden in For

ntenabst‚nde und die Bereitstellung von L„sch
er Trinkwasserversorgung entsprechend den 
es Erlasses des Innenministeriums vom 30.

n der nachgeordneten Erschlie•ungsplanung n
en sein.

men

 des Naturschutzrechts (ƒ 13ff LNatSchG)

Landschaftsschutzgebiet ‡K„nigsmoorˆ. F€r Te
em LSG erforderlich.

utzgebietes als Landschaftsschutzgebiet (L) in
 9 Abs. 6 BauGB symbolhaft nachrichtlich in d
nnutzungsplanes €bernommen.
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 Koordinierung mit dem
st der Beginn und Ablauf
r zust‚ndigen Stelle der
tionsunternehmens mit-

stein Netz AG das Ge-
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rirdischer Versorgungs-
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n technischen Anforde-
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Teile des Planbereiches

in der Abgrenzung die-
 die Planzeichnung zur
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ZUSAMMENFASSENDE ERKL€RUNG

gem. • 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)

zur

12. €nderung des Fl‚chennutzungsplanes
ƒSchulstra„e 33 - 35 …

der Gemeinde Kiebitzreihe

Die Gemeinde Kiebitzreihe hat das Planaufstellungsverfahren zur 12. €nderung des Fl•che-
nnutzungsplanes ‚Schulstraƒe 33 - 35„ durchgef…hrt und abgeschlossen, um die Ausweisung einer
Wohnbaufl•che (W) planerisch abzusichern. Die innerhalb des Plan•nderungsbereiches ange-
strebte Anzahl an Wohngrundst…cke umfasst maximal f…r 4 Doppelh•user und 6 Einzelh•user -
darunter 4 so genannte Stadtvillen. Parallel hierzu erfolgte die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 13.

Zur Erschlieƒung des Plan•nderungsbereiches (und sp•ter au ch von Teilen der ‚Entwicklungsfl•-
che I„) wird von der ‚Schulstraƒe„ aus eine Stichstraƒe h ergestellt und mit einer mit M…llfahrzeuge
ausreichend dimensionierten Wendeanlage ausgestattet, so dass ggf. im Fall einer nach S…dosten
fortschreitenden Bebauungen eine Verl•ngerung m†glich sein wird, wobei dann die Wendelatzan-
lage zu †ffentlichen Parkpl•tzen umgebaut werden kan n. Ein kleiner privater Wohnweg (G-F-L-
Recht) wird im s…dwestlichen Bereich liegende Grundst…cke an die o. g. Stichstraƒe anbinden.
Einige Grundst…cke im Nordwesten des Planbereiches sollen Zufahrten direkt von der ‚Schulstra-
ƒe„ erhalten.

Das im Bereich der Wohnbaugrundst…cke anfallende Oberfl•chenwasser wird grundst…cksbezo-
gen zur Versickerung zu bringen sein und das von den †ffentlichen Verkehrsfl•chen abflieƒende
Oberfl•chenwasser wird in einem neu herzustellenden Mul densystem gesammelt, zur Versicke-
rung gebracht und mit einem ‡berlauf zu einem an der  s…d†stlichen Seite des Planbereiches ver-
laufenden Mulde geleitet, die letztendlich in den nord†stlich am Plangebietsrand (innerhalb des
€nderungsbereiches) befindlichen Graben entlastet.

Fl•chenhafte Kompensationsmaƒnahmen werden auƒerhalb d es Plan•nderungsbereichs in einem
bestehenden ˆko-Konto abgegolten.

F…r die vorbereitende Bauleitplanung wurden mit dem Aufstellungs- und zugleich mit dem Ent-
wurfs- und Auslegungsbeschluss die st•dtebaulichen Planungszi ele formuliert:

- Ausweisung einer Wohnbaufl•che

- Erhalt des Groƒbaumbestandes innerhalb des Planbereiches und eines Knickabschnittes am
s…dlichen Planbereichsrand

Dabei fanden im Zuge der Projektentwicklung und der Bauleitplanung Ber…cksichtigung:

- die landschaftspflegerischen Belange und die Bereitstellung von Kompensationsfl•chen und
die Sicherung von Kompensationsmaƒnahmen, die durch die vorbereitende Bauleitplanung
vorbereitet und nachfolgend durch den hierauf aufbauenden Bebauungsplan Nr. 13 ausgel†st
werden, an einem externen Ort

- die Belange des Naturschutzes und der Erhaltung des Orts- und Landschaftsbilds

- die Belange des Immissionsschutzes

- die Belange der Wasserwirtschaft und der Oberfl•chenentw •sserung

- das Minimierungsgebot und die artenschutzrechtlichen Belange nach BNatSchG

Zur Sicherstellung einer st•dtebaulich geordneten Entwi cklung nach ‰ 1 Abs. 3 BauGB waren die
beiden o. g. Bauleitplanungen aufzustellen.

Zur Einhaltung des ‚Entwicklungsgebots„ nach ‰ 8 Abs. 2 BauGB wurde die 12. €nderung des
Fl•chennutzungsplanes erforderlich.
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1. Ber†cksichtigung der Umweltbelange

Gem•ƒ ‰ 2 Abs. 4 BauGB wurde f…r die 12. €nderung des Fl•chennutzungsplans der Gemeinde
Kiebitzreihe f…r die Belange des Umweltschutzes eine Umweltpr…fung durchgef…hrt, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht, der Be-
standteil der Begr…ndung ist, beschrieben und bewertet wurden.

ð§ Der Planbereich wird begrenzt im Norden durch die Gemeindestraƒe ‚Schulstraƒe„, im Osten
und Westen durch die jeweils vorhandene Bebauung an der Schulstraƒe und im S…den durch
landwirtschaftliche Nutzfl•chen.

Die Bahnlinie Hamburg - Westerland liegt ca. 380 m bis 400 m s…dwestlich der k…nftigen
Wohnbaugrundst…cke.

An der Schulstraƒe besteht ein Geh- und Radweg. Sonstige Sport- oder Freizeitanlagen sind im
oder am Planbereich nicht vorhanden.

ð§ Knickabschnitte als gem•ƒ ‰ 21 LNatSchG bzw. nach ‰ 30 BNatSchG gesch…tzte Biotope am
Rand des Plangebiets und somit auch im Plan•nderungsbere ich vorhanden und sind zu erhal-
ten.

Groƒb•ume mit landschaftspr•gendem Charakter sind an den  R•ndern des Planbereiches vor-
handen und sind mit der Entwicklung des Wohngebietes zu erhalten.

Der Graben an der †stlichen Seite des Planbereiches hat keine wasserwirtschaftliche Funktion,
ist jedoch als Not…berlauf f…r das Plangebiet zu nutzen.

ð§ Innerhalb des Plan•nderungsbereich sind keine Vorkommen  von besonders gesch…tzten Pflan-
zenarten nach ‰ 7 BNatSchG bekannt und aufgrund der Biotop- und Nutzungsstruktur auch
nicht zu erwarten. Daher war seitens der Gemeinde Kiebitzreihe eine Verletzung der Zugriffs-
verbote gem•ƒ ‰ 44 BNatSchG nicht zu erwarten.

ð§ Waldfl•chen sind im oder am Planbereich nicht vorhanden.

ð§ Schutzgebiete gem•ƒ ‰‰ 23 bis 29 BNatSchG sind im und am Planbereich nicht vorhanden.

ð§ Das s…dlich / s…d†stlich des Planbereichs befindliche FFH-Gebiet ‚DE 2323-392„ liegt mind. ca.
3,5 km vom Plangebiet entfernt. Das Gebiet wird aufgrund der deutlichen r•umlichen Trennung
nicht planungsrelevant betroffen sein. Die festgelegten Erhaltungsziele werden durch das Plan-
vorhaben voraussichtlich nicht beeintr•chtigt.

ð§ Ein EU-Vogelschutzgebiet liegt nicht in einer planungsrelevanten N•he zum Planbereich.

ð§ Von der angrenzenden ‚Schulstraƒe„ sind keine erheblich en Emissionen zu erwarten, da hier
nach Kenntnis der Gemeinde Kiebitzreihe keine erheblichen Verkehrsmengen vorliegen. Belan-
ge des Immissionsschutzes sind bezogen auf den Planbereich nicht ber…hrt.

ð§ Auch Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse eines L•rmg utachtens f…r ein Bauvorhaben
nahe der Bahnstrecke konnte die Gemeinde Kiebitzreihe davon ausgehen, dass aufgrund der
abgesetzten Lage des Planbereiches keine Belastungen durch Schienen- und Sportl•rm zu er-
warten sind.

ð§ Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrie-
be usw.), St•ube oder Lichtimmissionen sind f…r die Beurteilung des Planvorhabens nach
Kenntnis der Gemeinde Kiebitzreihe nicht relevant und wurden daher nicht vertiefend betrachtet
Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten der klimatischen und der lufthygienischen Situa-
tion lagen der Gemeinde Kiebitzreihe nicht vor.

ð§ Hinweise auf Kampfmittel liegen der Gemeinde Kiebitzreihe aufgrund der Anlage 1 vom 22.
07.2015 zur ‚Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren f…r die †ffentliche Sicherheit durch
Kampfmittel (Kampfmittelverordnung)„ sowie aufgrund der Inhalte und Darstellungen der
gemeindlichen Fl•chennutzungs- und Landschaftsplanung f…rden Planbereich nicht vor.
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Zufallsfunde von Munition k†nnen jedoch nicht ausgeschlossen werden und sind unverz…glich
der Polizei zu melden.

ð§ Zum Zeitpunkt der Planung konnte die Gemeinde Kiebitzreihe davon ausgehen, dass keine
Verdachtsmomente f…r m†gliche Altablagerungen oder Altablagerung innerhalb des Plan•nde-
rungsbereiches anzunehmen bzw. zu erwarten waren.
Entsprechend den Untersuchungsergebnisse zur Kontamination ist die Entsorgung von ca.
1.000 t Bodenmaterial der anthropogenen Auff…llungen (Einbauklasse 3 gem. LAGA-TR Boden)
erforderlich.
Sofern im Zuge der Vorhabenrealisierung Bodenverunreinigungen zu Tage gef†rdert werden,
ist die untere Bodenschutzbeh†rde des Kreises Steinburg umgehend zu benachrichtigen.

ð§ Erhebliche Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild werden im Zuge der Bebauungsplanung
durch den weitestgehenden Erhalt der im Planbereich vorhandenen Landschaftselementen
vermieden werden k†nnen.

Die Auswirkungen der Planung bestehen in der Beeintr• chtigung von Einzelgeh†lzen und m†gli-
cherweise im Verlust von Tierlebensr•umen und Fl•chenversie gelungen.

Die Ergebnisse der Umweltpr…fung wurden im Umweltbericht festgehalten, der Bestandteil der
Begr…ndung ist.

2. Ergebnisse der ‡ffentlichkeitsbeteiligung und ihr e Ber†cksichtigung

Die fr…hzeitige Unterrichtung und Er†rterung …ber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung nach ‰ 3 Abs. 1 BauGB (‚ˆffentlichkeitsbeteiligung„) wurde in Form einer †ffentlichen
B…rger-Informationsveranstaltung am 22.06.2016 durchgef…hrt

Von den anwesenden B…rgerinnen und B…rgern wurden keine Anregungen oder Hinweise gege-
ben, die eine bodenrechtliche Relevanz f…r die 12. €nderung des Fl•chennutzungsplanes hatten,
sondern im Zuge der Projektentwicklung und der Erarbeitung der ‚Entwurfsplanung„ in der st•dte-
baulichen und planungsrechtlichen Ausgestaltung des Bebauungsplanes Nr. 13 entsprechend der
politischen Willensbildung umzusetzen waren.

Im Rahmen der †ffentlichen Auslegung der Planentw…rfe der Fl•chennutzungsplan-€nderung nach
‰ 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen privater Personen abgegeben.

3. Ergebnisse der Behˆrdenbeteiligung und ihre Ber†c ksichtigung

Auf die fr…hzeitige Beteiligung der von der Planung ber…hrten Beh†rden und der sonstigen Tr•ger
†ffentlicher Belange sowie der anerkannten Naturschutzverb•nde nach ‰ 4 Abs. 1 Bau-GB (‚Sco-
ping„) wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.05.2016 unter Bezugnahme auf das
zum Bebauungsplan Nr. 13 nach ‰ 4 Abs. 1 BauGB bereits durchgef…hrte Beteiligungsverfahren
verzichtet.

Die weitere Beh†rden- und Tr•gerbeteiligung gem•ƒ ‰ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte parallel zur †ffent-
lichen Auslegung des Planentwurfes vom 21.10.2016 bis zum 21.11.2016 mit Schreiben vom
20.10.2016 und gleichem Fristende. Mit gleichem Datum wurden die Nachbargemeinden von der
gemeindlichen Planung gem•ƒ ‰ 2 Abs. 2 BauGB unterrichtet und zugleich die landesplanerische
Stellungnahme eingeholt.

Von Seiten der Beh†rden und der sonstigen Tr•ger †ffe ntlicher Belange sowie der anerkannten
Naturschutzverb•nde und der Nachbargemeinden wurden ke ine planerisch bzw. bodenrechtlich
relevanten Stellungnahmen zur Fl•chennutzungsplan-€nde rung abgegeben. Die Hinweise und
Anregungen bezogen sich bereits auf die parallel erfolgte Bebauungsplanung bzw. auf die nach-
geordnete Umsetzung in den bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren.
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4. Darlegung der grundlegenden Abw‚gungsentscheidung en

Im Aufstellungsverfahren zur vorliegenden €nderung des Fl•chennutzungsplanes wurde im Rah-
men der vorbereitenden Bauleitplanung deutlich, dass grunds•tzliche Bedenken gegen die Aus-
weisung einer kleineren Wohnbaufl•che mit Aufnahme de r †rtlichen Gegebenheiten nicht bestan-
den.

Die Entlassung des Plan•nderungsbereiches aus dem Landscha ftsschutz wurde seitens der unte-
ren Naturschutzbeh†rde im Zuge des Planaufstellungsverfahren in Aussicht gestellt. Die Entlas-
sung aus dem Landschaftsschutz wurde am 10.03.2017 rechtswirksam.

Die Anregungen und Hinweise aus den beh†rdlichen und den sonstigen Stellungnahmen konnten
ohne weitere €nderungen in den Bauleitpl•nen beantw ortet und in die Planung eingestellt werden.

Die Gemeinde Kiebitzreihe hat sich - unterst…tzt durch Fachgutachten - f…r die o. a. Planung ent-
schieden, da eine zuvor …berwiegend gewerblich genutzte Fl•che f…r die Ausweisung eines kleine-
ren Wohngebietes im Sinne eines ‚Fl•chenrecyclings„ genut zt werden konnte und somit an der
Schulstraƒe die wohnbauliche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt werden kann, dessen pla-
nungsrechtliche Umsetzung der verbindlichen Bauleitplanung (= Bebauungsplan Nr. 13) vorbehal-
ten ist.

Die bodenrechtlich relevanten Darstellungen erfolgen in Fortf…hrung der Darstellungen aus der
Erstaufstellung des Fl•chennutzungsplanes und sind zudem entsprechend der Maƒstabsebene
deckungsgleich mit dem parallel aufgestellten Bebauungsplan.


